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Gemeindeverwaltung 
Mitteldorfstrasse 4	 Tel.	061 906 98 11
Homepage� www.fuellinsdorf.ch

Redaktion  
Amtsblatt� amtsblatt@fuellinsdorf.ch

AHV-Zweigstelle	 Tel.	061 906 98 30
Bauverwaltung	 Tel.	061 906 98 45
bauverwaltung@fuellinsdorf.ch
Buchhaltung /
Steuereinzug		  Tel.	061 906 98 40
finanzen@fuellinsdorf.ch
Einwohnerdienste/Bestattungswesen
einwohnerdienste@fuellinsdorf.ch
		  Tel.	061 906 98 30
Gemeindepolizei	 Tel.	061 906 98 17
Sekretariat  
Zentrale Dienste	 Tel.	061 906 98 50
info@fuellinsdorf.ch
Sozialdienst	 	 Tel.	061 906 98 14
sozialdienst@fuellinsdorf.ch
Steuern	 	 Tel.	061 906 98 35
steuern@fuellinsdorf.ch	
Wasserversorgung	 Tel.	061 901 42 10
Werkhof, Hammerstr. 10	 Tel.	061 906 98 13

Öffnungeszeiten  
(Schalter Einwohnerdienste):

Montag	 08.30 – 11.30	 14.00 – 18.30 Uhr
Dienstag	 08.30 – 11.30	 geschlossen
Mittwoch	 08.30 – 11.30	 geschlossen
Donnerstag	 08.30 – 13.00	 geschlossen
Freitag	 08.30 – 11.30	 geschlossen

Gerne bieten Ihnen unsere Einwohner- 
dienste sowie alle anderen Abteilungen nach 
Vereinbarung und Möglichkeit auch Termine 
ausserhalb unserer Öffnungszeiten an.

Termine mit dem Gemeindepräsidenten 
(nach Vereinbarung)	 Tel. 079 285 94 44
E-Mail: christoph.keigel@fuellinsdorf.ch

Bevölkerungsschutzverband Argantia
www.argantia.ch	 Tel. 079 346 12 22
E-Mail: christine.meier@argantia.ch

Jagdaufsicht Füllinsdorf
Werner Schaub		 Tel. 079 577 62 67
E-Mail: we.schaub@bluewin.ch

Friedensrichteramt Kreis 11
Fred Surer		  Tel. 061 641 40 17
� Natel 079 371 47 12

Kabelfernsehen
–	 Störungsmeldungen  
	 Sunrise GmbH	 Tel.	0800 66 88 66

Schulleitungen:
–	Kindergarten und 	 Tel.	061 901 10 10
	 Primarschule
	 Schulhaus Schönthal
	 E-Mail: schulleitung@schule-fuellinsdorf.ch
	 Sekretariatszeiten:�Mo – Fr 08.00 – 11.30 Uhr
 	 Termine mit der Schulleitung 
	 nach Vereinbarung

	 Schulsozialarbeit� Tel. 079 937 67 14
	 Kindergarten und Primarschule
	 E-Mail: schulsozialarbeit@schule-fuellinsdorf.ch

–	Sekundarschule 
	 Frenkendorf	 Tel.	061 552 02 20
	 E-Mail: info@sekfrenkendorf.ch
	 Sekretariatszeiten:	
	 Mo – Fr	 08.30 – 11.30 Uhr
	 Di + Do	 14.00 – 16.00 Uhr
	 Schulsozialdienst (Sekundarschule)
			   Natel	079 643 01 11
 			   Büro	 061 903 92 60

Seniorenzentrum
Schönthal		 Tel.	061 905 15 00

Spitex Regio Liestal
Hammerstrasse 49, Liestal	 Tel.	061 926 60 90
Telefonsprechzeiten:
Mo – Fr	 08.00 – 11.00 Uhr
und 	 14.00 – 16.00 Uhr 
Spitex à la carte	 Tel.	061 921 07 00

KESB (Kindes- und Erwachsenen- 
schutzbehörde):	 Tel. 061 599 85 00

Mütter- und Väterberatung	  
Telefonische Beratung: 	 Tel. 079 872 62 06
Mo  /  Mi  /  Fr	 08.00 – 11.00 Uhr
Familienzentrum Treffpunkt 
Bahnhofstrasse 16, Frenkendorf
n.mischler@mvb-regioliestal.ch

SOS-Fahrdienst	 Tel. 078 406 37 91

Tagesfamilien Oberes Baselbiet
Rathausstr. 49, 4410 Liestal	 Tel.	061 902 00 40

Gemeindebibliothek
Mühlerainstrasse 24	 Tel.	061 901 84 80
Öffnungszeiten:
Dienstag 	 09.00 – 11.00 Uhr
Dienstag bis Freitag	 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag	 10.00 – 12.00 Uhr
bibliothek@fuellinsdorf.ch
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Am Puls Spitex GmbH
Kasernenstrasse 22|4410 Liestal|079 504 96 44|spitex.ampuls@hin.ch|am-puls-spitex.ch

Betriebsbewilligungen in den Kantonen BL, BS, AG und SO

Unser Angebot richtet sich an pflege- 
und betreuungsbedürftige Menschen. 
Unser Ziel ist eine ganzheitliche,  
bedürfnisgerechte und liebevolle  
Betreuung im eigenen Zuhause. 

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.

ENDLICH WIEDER
GUT HÖREN!
Ihr Akustiker in Frenkendorf
Leistungen
 Umfangreicher Hörtest
  Analyse der aktuellen  

Hörsituation mit  
Versorgungs-Empfehlung

  Individuelle &  
kompetente Beratung

 individueller Gehörschutz
 In-Ear Monitoring
  Nacheinstellungen  

vorhandener Geräte

Schulstrasse 21 | 4402 Frenkendorf
info@hoerakustik-sonnenberg.ch

Telefon +41 (0)61 981 24 24
www.hoerakustik-sonnenberg.ch

UT HÖREN!
kustiker in Frenkendorf

ngen
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e der aktuellen
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uelle & 

etente Beratung
ueller Gehörschutz
Monitoring
instellungen
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Zimmerei/Innenausbau

Lehmattweg 10
4414 Füllinsdorf
Telefon 079 465 54 59

www.spitteler-holzbau.ch

20 Jahre

Kompetenz

Carrosserie & Spritzwerk

Zeller AG
Rosenstr. 35 4410 Liestal Tel. 061 921 04 67

Ausbeularbeiten Lackierungen
Scheibenservice Ersatzwagen 

info@carrosserie-zellerag.ch    www.carrosserie-zellerag.ch

Mittwoch, 20. Mai 2026 
17.00 Uhr, ordentliche Versammlung

Spitex Regio Liestal 
www.spitex-regio-liestal.ch 
Telefon 061 926 60 90

 
Im Anschluss an die 
Mitgliederversammlung 
verzaubert die national und 
international aufstrebende 
15-jährige Tänzerin,  
Lena Tomera aus Liestal, mit 
einer leidenschaftlichen 
Tanzdarbietung.

18.00 Uhr,  Tanzdarbietung der talentierten 
Nachwuchs-Tänzerin Lena Tomera 

SPITEX REGIO LIESTAL

Veranstaltungsort:  
Martinshof, ref. Kirchgemeindesaal, 
Rosengasse 1, Liestal

Mitgliederversammlung
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Publikation der Gemeindebehörde und Gemeindeverwaltung Füllinsdorf. Verantwortlich für den  
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Amtliche
Publikationen

INSERATENSCHLUSS für das nächste 
Amtsblatt: 
Montag, 11. Mai 2026, 12.00 Uhr

Aus der Sitzung des Gemeinderates
An den Sitzungen vom 31. März und 14. 
April 2026 hat sich der Gemeinderat mit 
folgenden Geschäften befasst:

Sitzung vom 31. März 2026

Jahresrechnung 2025 der 
Bürgergemeinde
Der Gemeinderat hat die Rechnung 2025 
der Bürgergemeinde inklusive Bericht 
und Antrag zuhanden der Bürgergemein-
deversammlung verabschiedet.

Jahresrechnung 2025 der
Einwohnergemeinde, 1. Lesung
Der Gemeinderat hat das Zahlenmaterial 
der Rechnung 2025 der Einwohnerge
meinde inkl. Spezialfinanzierungen zu-
stimmend zur Kenntnis genommen und 
zuhanden der externen Prüfungsgesell-
schaft freigegeben.

Sanierung Trüllibrückli;
Ersatz Brückenbelag;
Vergabe Bauingenieurarbeiten
Der Gemeinderat hat von den notwendi-
gen Sanierungsarbeiten im Zusammen-

hang mit dem Ersatz des Brückenbelags 
Kenntnis genommen und die Bauingeni-
eurarbeiten vergeben.

Ersatz Wasserleitung Unterer
Eichweg, Vergabe Ingenieurarbeiten
Der Gemeinderat hat die Ingenieurarbei-
ten für den Ersatz der Wasserleitung Un-
terer Eichweg vergeben.

Ersatz Wasserleitung
Trülliweg Rüschgraben;
Vergabe Ingenieurarbeiten
Der Gemeinderat hat die Ingenieurarbei-
ten für den Ersatz der Wasserleitung Trül-
liweg / Rüschgraben vergeben.

Sitzung vom 14. April 2026

Jahresrechnung 2025
der Einwohnergemeinde,
2. Lesung, Bericht und Antrag
zuhanden der EGV vom 15.06.2026
Der Gemeinderat hat den Bericht und An-
trag sowie die Erläuterungen zu den Kon-
ten der Rechnung der Einwohnergemeinde 
2025 inkl. Spezialfinanzierungen geneh-
migt und zuhanden der Einwohnerge
meindeversammlung vom 15. Juni 2026 
verabschiedet.

Ablagerungsstandort
Rüschgraben; Pflichtenheft
technische Untersuchung,
Genehmigung durch Gemeinderat
Der ehemalige Ablagerungsstandort 
«Rüschgraben», wo bis 1962 Abfälle, Bau-
schutt und Aushub von Füllinsdorf abge-
lagert wurden, muss Altlasten-technisch 
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untersucht werden. (Der Standort ist im 
Kataster der belasteten Standorte (KbS) 
des Kantons Basel-Landschaft als «belas-
tet/untersuchungsbedürftig» eingetra-
gen.) 

Das technische Pflichtenheft für diese Un-
tersuchung wurde vom GR genehmigt und 
wird nun beim Kanton eingereicht. Die be-
troffenen Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer werden voraussichtlich 
nach den Sommerferien zu einer Informa-
tionsveranstaltung eingeladen.

Die notwendigen technischen Untersu-
chungen sollen im Jahr 2027 durchgeführt 
werden.

Energieplanung Füllinsdorf, Energie-
planung 2026: Arbeitsvergaben
Mit dem Inkrafttreten des revidierten 
Energiegesetzes des Kantons Basel-Land-
schaft (EnG BL) am 1. März 2025 sind Ge-
meinden, welche über ein Gasverteilnetz 
verfügen, verpflichtet, innert 5 Jahren 
nach Inkrafttreten, für ihr Gebiet oder ih-
re Region eine Energieplanung zu erstel-
len.

In Füllinsdorf gibt es zurzeit noch rund 
220 Öl- und 500 Gasfeuerungen. Gemäss 
dem schweizerischen Netto-Null-Klima-
ziel 2050 müssen alle fossilen Heizungen 
in den nächsten 20 bis 25 Jahren durch 
Heizsysteme auf der Basis erneuerbarer 
Energien ersetzt werden.

Die anstehende Energieplanung soll die 
dafür nötigen Grundlagen schaffen, da-
mit jeder Eigentümer oder jede Eigentü-
merin einer fossilen Feuerung, klare Emp-
fehlungen über die an seinem Standort 
möglichen erneuerbaren Alternativsyste-
me zur Verfügung haben wird, um den 
Umstieg anpacken zu können. 

Der Gemeinderat hat von den Grundla-
gen zur Energieplanung zustimmend 
Kenntnis genommen und die detaillierte 
Ausarbeitung der Energieplanung verge-
ben.

Büro- und Schalteröffnungszeiten im 
Monat Mai 

Die Gemeindeverwaltung bleibt im Mai 
wie folgt geschlossen:

Freitag, 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) 

Donnerstag, 14. und
Freitag, 15. Mai 2026 (Auffahrt)

Montag, 25. Mai 2026
(Pfingstmontag)

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage.

* * * * * * *

Öffnungszeiten für alle Gastwirt-
schaftsbetriebe (in den Innenräumen) 
während der Spieltage der FIFA 
Männer-Fussball-Weltmeisterschaften 
2026 vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 
Verfügungsmitteilung: Gastgewerbe(ge
setz) / Generell verlängerte Öffnungszei-
ten für alle Gastwirtschaftsbetriebe (in 
den Innenräumen) während der Spieltage 
der FIFA Männer-Fussball-Weltmeister-
schaft 2026 vom 11. Juni bis 19. Juli 2026

Am 17. März 2026 hat die Sicherheitsdi-
rektion (SID) verfügt: 
1. �Mit Wirkung ab 11. Juni bis 19. Juli 

2026 werden, gestützt auf § 14 Abs. 2 
des kantonalen Gastgewerbegesetzes 
(GGG BL), für alle Gastwirtschaftsbe-
triebe inkl. den Vereinswirtschaften 
sowie alle mit der Männer-Fussball-
WM 2026 im Zusammenhang ste-
henden Gelegenheitswirtschaften 
an den jeweiligen Spieltagen verlän-
gerte Öffnungszeiten in den Innen-
räumen bis 02.00 Uhr festgelegt. 

2. �Die Betriebs- oder Anlassverantwortli-
chen sorgen dafür, dass keine übermäs
sige Störung der öffentlichen Ruhe und 
Ordnung eintritt. 
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EINLADUNG
Einwohnergemeinde-
versammlung
Montag, 27. April 2026, 19.00 Uhr 
in der Turnhalle Dorf

Geschäfte:
1.	Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 1. Dezember 2025

2.	Ergolzstrasse, Werkleitungserneuerungen und Gestaltungsprojekt inkl. Parkplatz 
und Unterflursammelstelle; Kreditgenehmigungen

3.	Schulanlage Schönthal, Sanierungsarbeiten, Kreditgenehmigungen sowie Nach-
tragskredite

4.	Neubau Schulanlage Schönthal; Zusatzkredit PV-Anlage

5.	Diverses

April · Avril · Aprile

27 
Montag · Lundi · Lunedì

Die Gemeindeversammlungen sind nach § 53 des kant. Gemeindegesetzes öffentlich. 
Bereits mit der Vollendung des 18. Altersjahres sind Schweizerbürgerinnen und 
Schweizerbürger zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt. Nicht 
Stimmberechtigte haben sich jedoch an die für sie bestimmten Plätze zu begeben. Sie 
dürfen nur unter Vorbehalt mitreden.

Die ausführlichen Berichte und Anträge zu den einzelnen Traktanden entnehmen Sie 
dem Amtsblatt Nr. 5 vom 2. April 2026 oder unter Politik – Einwohnergemeindever- 
sammlung – aktuelle Unterlagen.

Datum Strasse V max  Kontrollzeitraum Anz. FZ Übertretungen

km/h von bis Anzahl in %

06.03.26 Fraumattstrasse 50 12:31 14:02 560 13 2.50

10.03.26 Mühlerainstrasse 50 14:31 16:02 1441 8 0.56

12.03.26 Hauptstrasse 50 13:30 14:55 452 5 1.11

23.03.26 Giebenacherstrasse 50 10:17 11:31 199 8 4.02

Polizei Kanton Basel-Landschaft / Gemeinde Füllinsdorf

Die Polizei Kanton Basel-Landschaft informiert nachstehend über die in Füllinsdorf 
durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen
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Füllinsdorf feiert!

EINLADUNG ZUM BANNUMGANG 

AM AUFFAHRTSTAG, 14. Mai 2026 

Als Anlass der Bürgergemeinde findet in Füllinsdorf am 
Auffahrtstag der Bannumgang statt. Der Banntag ist eine 
schöne Gelegenheit, um soziale Kontakte zu pflegen, die 
Dorfgemeinschaft zu stärken und nach dem Marsch 
gemeinsam zu essen und zu trinken.  

Zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres "1200 Jahre 
Füllinsdorf" findet der diesjährige Bannumgang in einem 
grösseren und festlicheren Rahmen statt. Die 
Banntagsroute führt an historischen Stätten vorbei. 
Ausserdem wird ein Shuttlebus – ohne Vorreservierung – 
eingesetzt. 

Programm 

12.00 h Besammlung zum Bannumgang beim 
Gemeindehaus 

12.15 h Abmarsch zur Ruine Altenberg 

12.45 h Begrüssung auf der Ruine Altenberg 

Jubiläumsroute 

Büechlihau – Keltenschatz / 
Silbermünzen - Steinhölzli 
(Banntagsplatz) – Überquerung 
Giebenacherstrasse - Kreuzfeldhof – 
Friedhofweg – römische 
Wasserleitung – Mühlemattstrasse – 
Trüllibrückli 

Festgelände Schönthal 

Shuttlebus:  
11.40 h Haltestelle Niederschönthal nach Haltepunkt Lehmattweg 
12.15 h Haltepunkt Lehmattweg nach Parkplatz Arisdörferhöhe 
14.30 h Haltestelle Schnäggeberg nach Haltestelle Niederschönthal 
 
 
Routenplan 
 

 
 
 
Auf dem Gelände im Schönthal findet ein abwechslungsreiches Festprogramm mit 
verschiedenen Aktivitäten für Jung und Alt und einem reichhaltigen Foodangebot 
statt. 
Ein Gutschein für eine gratis Jubiläumswurst oder Vegi-Variante und ein gratis 
Softgetränk wird allen Einwohnerinnen und Einwohnern beim Eingang zum 
Festgelände abgegeben. 
Weitere Angaben entnehmen Sie der Jubiläumsbroschüre, welche in alle Haus-
haltungen verteilt wird. 
 
Wir heissen unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Einwohnerschaft zu diesem 
besonderen Anlass herzlich willkommen. 
 
Die Teilnehmenden des Bannumgangs werden gebeten, keine Feuer zu entfachen 
und die Abfälle in den dafür bestimmten Eimern zu deponieren. Leeres Flaschengut 
ist dem Wirtschaftsbetrieb zurückzubringen. 
 
 Der Gemeinde-/Bürgerrat 
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BANNTAG 
 
Nachstehend finden Sie - im Hinblick auf den Banntag 2026 - die vom Gemeinde- 
resp. Bürgerrat am 18. Januar 1999 beschlossene  
 

Verordnung des Gemeinderates über das Schiessen am Banntag 
 
Der Gemeinderat beschliesst, gestützt auf die kantonale Verordnung über das 
Schiessen am Banntag vom 15. Dezember 1998 und § 18 des Polizeireglementes 
vom 18. April 1978, folgende Verordnung: 
 
1. Am Banntag ist das Schiessen ohne Kugeln von morgens um 06.00 h bis 

abends um 20.00 h wie folgt erlaubt: 
- innerhalb des Siedlungsgebietes auf den offiziellen Routen sowie im oberen 

Teil Mitteldorf und nördlich des Tennisplatzes, 
- ausserhalb des Siedlungsgebietes auf den offiziellen Routen und beim 

Rastplatz Steinhölzli,  
wenn dadurch keine Drittpersonen gefährdet werden.  

2. Die Schützen sind verpflichtet, in der Nähe stehende Personen jeweils recht-
zeitig zu warnen, bevor sie schiessen. 

3. Wegen der Gefahr von Gehörschäden darf nicht neben anderen Personen und 
auch nicht in der Nähe von Tieren geschossen werden. 

4. Das Mindestalter für Schützen beträgt 16 Jahre. 
5. Am Banntag darf nur mitschiessen, wer die vom Bürgerrat angeordnete Waf-

fenkontrolle absolviert hat. 
6. Die Schützen haben sich vor dem Schiessen mit der Handhabung der Waffe 

vertraut zu machen. 
7. Es darf nur mit Replika-Gewehren und -Pistolen, nicht jedoch mit restaurierten 

alten Waffen geschossen werden. 
8. Es ist ausschliesslich in die Höhe zu schiessen. 
9. Schützen dürfen während des Waffentragens nicht alkoholisiert sein. 
10. Nicht verwendetes Pulver ist unverzüglich nach dem Banntag an den Händler 

zurückzugeben. 
11. Andere Sprengmittel, wie Gelatinesprengstoff, Zündkapseln, Zündschnüre etc. 

dürfen zum Banntagsschiessen weder erworben noch verwendet werden. 
12. Die Verordnung des Gemeinderates zum Polizeireglement vom 18. April 1978 

betreffend das Schiessen am Banntag vom 22. April 1992 wird aufgehoben. 
13. Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

 
 

***************** 
Die Schützen werden gebeten, dort wo die Route durch Naturschutzgebiete 
verläuft, unbedingt auf das Schiessen zu verzichten! Auf dem Festgelände ist das 
Schiessen nicht erlaubt. 
 
Der Bürgerrat hat die Waffenkontrolle wie folgt organisiert: 
 
Datum: Dienstag, 12. Mai 2026 
Zeit: 19.00 - 20.00 Uhr 
Ort: Turnhalle Dorf, Bastelraum UG 
Kontrolleur: Michael Mohler, Niederdorf, 
 eidg. Vorderlader-Schützenmeister 
 
Die Waffenkontrolle erfolgt kostenlos. 
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Unterstützen Sie unsere Dorfvereine mit Ihrer Mithilfe am 
Neophyten - Bekämpfungstag 
Samstag, 13. Juni 2026 
 
Liebe Füllinsdörferinnen, liebe Füllinsdörfer 
 
Ob auf dem Arbeitsweg oder beim täglichen Spaziergang – den auf den ersten Blick 
unscheinbaren, doch teils invasiven Neophyten sind Sie bestimmt schon begegnet. Aus 
fremden Ländern eingeführt, vermehren sie sich stetig und verdrängen auch in Füllinsdorf 
die einheimische Flora und Fauna. 
 
Zur Bekämpfung invasiver Neophyten veranstalten die Naturschutzkommission und der 
Natur- und Vogelschutzverein einen Aktionstag. Geplant ist, an verschiedenen Orten im Dorf 
die Pflanzen zu entfernen. Dazu sind wir auf die tatkräftige Unterstützung der Füllinsdörfer 
Bevölkerung angewiesen. 
 
Damit die Anzahl der Teilnehmenden geplant werden kann, bitten wir um Ihre Anmeldung bis 
Montag, 8. Juni 2026, per E-Mail an: kapp.22@bluewin.ch oder unter 079 596 95 73 
 
Die Gruppe der Freiwilligen versammelt sich um 08.30 Uhr beim Werkhof Füllinsdorf und 
wird bis ca. 11.30 Uhr unterwegs sein. 
Zum Abschluss gibt es im Werkhof ein gemütliches Beisammensein bei Wurst und Brot. 
  

 
 
 
Invasive Neophyten sind eine der grössten Bedrohungen für die Biodiversität. Vielen Dank 
für Ihre Mithilfe, ihre Ausbreitung zu stoppen!  
 
Die Naturschutzkommission und der Natur- und Vogelschutzverein freuen sich auf Ihre 
Unterstützung am Aktionstag und danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement. 
 
 
 
Füllinsdorf, im April 2026 

Unterstützen Sie unsere Dorfvereine
mit Ihrer Mithilfe am Neophyten-Bekämpfungstag
Samstag, 13. Juni 2026

Liebe Füllinsdörferinnen, liebe Füllinsdörfer

Ob auf dem Arbeitsweg oder beim täglichen Spaziergang – den auf den ersten Blick 
unscheinbaren, doch teils invasiven Neophyten sind Sie bestimmt schon begegnet. Aus 
fremden Ländern eingeführt, vermehren sie sich stetig und verdrängen auch in Füllins-
dorf die einheimische Flora und Fauna.

Zur Bekämpfung invasiver Neophyten veranstalten die Naturschutzkommission und der 
Natur- und Vogelschutzverein einen Aktionstag. Geplant ist, an verschiedenen Orten 
im Dorf die Pflanzen zu entfernen. Dazu sind wir auf die tatkräftige Unterstützung der 
Füllinsdörfer Bevölkerung angewiesen.

Damit die Anzahl der Teilnehmenden geplant werden kann, bitten wir um Ihre Anmel-
dung bis Montag, 8. Juni 2026, per E-Mail an: kapp.22@bluewin.ch oder unter Tele-
fon 079 596 95 73

Die Gruppe der Freiwilligen versammelt sich um 08.30 Uhr beim Werkhof Füllinsdorf 
und wird bis ca. 11.30 Uhr unterwegs sein. Zum Abschluss gibt es im Werkhof ein ge-
mütliches Beisammensein bei Wurst und Brot.
 

Invasive Neophyten sind eine der grössten Bedrohungen für die Biodiversität. Vielen 
Dank für Ihre Mithilfe, ihre Ausbreitung zu stoppen! 

Die Naturschutzkommission und der Natur- und Vogelschutzverein freuen sich auf Ihre 
Unterstützung am Aktionstag und danken Ihnen herzlich für Ihr Engagement.
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Einladung zum Fachreferat: 
Natur im Siedlungsraum 
Unzählige Gärten bieten Platz für Wildblumen, Wildhecken, Blumen-wiesen, 
Ruderalflächen und Strukturen in Form von Ast-, Laub-, Häcksel- oder 
Steinhaufen. Sie können bedrohten Insekten, Reptilien, Vögeln und kleinen 
Säugetieren Lebensraum und Nahrung bieten.  

Die Einwohnergemeinde Frenkendorf lädt Sie zum spannenden Fachreferat 
ein. Sammeln Sie Informationen und lassen Sie sich von Koni Gschwind, 
Fachmann für biologischen und naturnahen Gartenbau, inspirieren. So können 
Sie zukünftig im eigenen Garten auf Safari gehen und Schmetterlinge, 
brummende Wildbienen und Eidechsen, die schnell unter die Steine huschen, 
beobachten. 

Ort: 
Zeit: 

Foyer/Saal Wilden Mann, Schulstrasse 1, Frenkendorf 
Donnerstag, 28. Mai 2026, von 19.00 bis 21.00 Uhr  
mit Frage- und Austauschrunde sowie anschliessendem Apéro 

Details: Teilnahme kostenlos, Anmeldung erwünscht 

Anmeldung an: Einwohnergemeinde Frenkendorf, Sarina Böller, Fachstelle 
Umwelt, Energie und Abfall, sarina.boeller@frenkendorf.ch, Tel. 061 906 10 55   

Einladung zum Fachreferat: 
Natur im Siedlungsraum 
Unzählige Gärten bieten Platz für Wildblumen, Wildhecken, Blumen-wiesen, 
Ruderalflächen und Strukturen in Form von Ast-, Laub-, Häcksel- oder 
Steinhaufen. Sie können bedrohten Insekten, Reptilien, Vögeln und kleinen 
Säugetieren Lebensraum und Nahrung bieten.  

Die Einwohnergemeinde Frenkendorf lädt Sie zum spannenden Fachreferat 
ein. Sammeln Sie Informationen und lassen Sie sich von Koni Gschwind, 
Fachmann für biologischen und naturnahen Gartenbau, inspirieren. So können 
Sie zukünftig im eigenen Garten auf Safari gehen und Schmetterlinge, 
brummende Wildbienen und Eidechsen, die schnell unter die Steine huschen, 
beobachten. 

Ort: 
Zeit: 

Foyer/Saal Wilden Mann, Schulstrasse 1, Frenkendorf 
Donnerstag, 28. Mai 2026, von 19.00 bis 21.00 Uhr  
mit Frage- und Austauschrunde sowie anschliessendem Apéro 

Details: Teilnahme kostenlos, Anmeldung erwünscht 

Anmeldung an: Einwohnergemeinde Frenkendorf, Sarina Böller, Fachstelle 
Umwelt, Energie und Abfall, sarina.boeller@frenkendorf.ch, Tel. 061 906 10 55   

Einladung zum Fachreferat: 

Natur im Siedlungsraum 
Unzählige Gärten bieten Platz für Wildblumen, Wildhecken, Blumenwiesen, 
Ruderalflächen und Strukturen in Form von Ast-, Laub-, Häcksel- oder Stein-
haufen. Sie können bedrohten Insekten, Reptilien, Vögeln und kleinen Säuge-
tieren Lebensraum und Nahrung bieten.  
Die Einwohnergemeinde Frenkendorf lädt Sie zum spannenden Fachreferat 
ein. Sammeln Sie Informationen und lassen Sie sich von Koni Gschwind, Fach-
mann für biologischen und naturnahen Gartenbau, inspirieren. So können Sie 
zukünftig im eigenen Garten auf Safari gehen und Schmetterlinge, brum-
mende Wildbienen und Eidechsen, die schnell unter die Steine huschen, 
beobachten.

Ort:	 Foyer/Saal Wilden Mann, Schulstrasse 1, Frenkendorf 

Zeit:	� Donnerstag, 28. Mai 2026, von 19.00 bis 21.00 Uhr mit Frage- 
und Austauschrunde sowie anschliessendem Apéro

Details:	�Teilnahme kostenlos, Anmeldung erwünscht

Anmeldung an: Einwohnergemeinde Frenkendorf, Sarina Böller, Fachstelle 
Umwelt, Energie und Abfall, sarina.boeller@frenkendorf.ch, Tel. 061 906 10 55
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Vielseitige Lebensräume schaffen

«Nachdem die letzte Biene gestorben ist, 
muss auch der Mensch gehen.»
� Albert Einstein

Hausbesitzer planen gerne unbepflanzte 
und komplett versiegelte Flächen oder 
«Kiesgärten», in der Meinung, eine un-
komplizierte und kostengünstige Alterna-
tive zu einem herkömmlichen Garten ge-
funden zu haben. So werden freie Flächen 
mit Asphalt, Platten, Kies oder Schotter-
material aufgefüllt. Aber Achtung: Es gibt 
einige negative Auswirkungen zu beden-
ken!

Die Versiegelung des Bodens führt dazu, 
dass sich das Mikroklima verändert, weil 
die Kiesgärten und versiegelten Flächen 
viel mehr Wärme speichern. 

Eine lebensfeindliche Flora und Fauna ist 
die Folge. Will man derart ökologisch 
wertlose Orte vor der Haustüre? 

Nachteile von Steinböden und ver-
siegelten Flächen

•	 Höhere Temperaturen durch erwärmte 
Steine oder versiegelte Oberflächen 
führen zu erhöhter körperlicher Belas-
tung. Lebensqualität und Wohlbefin-
den sind eingeschränkt.

•	 Das Bodenleben stirbt aus bei versiegel-
ten Flächen und bei Steinböden, die Ar-
tenvielfalt verringert sich sehr stark.

Vorteile von Bepflanzungen

•	 Pflanzen tragen zur Verbesserung der 
Luftqualität bei, produzieren Sauer-
stoff, bauen giftige Stoffe ab, sorgen 
für eine natürliche Kühlung und Filte-
rung der Luft.

•	 Bäume spenden Schatten und binden 
Lärm.

•	 Abgestimmte Pflanzengemeinschaften 
sind pflegeleicht in der Bewirtschaf-
tung.

•	 Vielseitig gestaltete Gärten bieten Le-
bensräume für Insekten und Kleintiere 
wie z.B. Honig- und Wildbienen, 
Schmetterlinge, Vögel, Igel, Eidechsen, 
und viele mehr.

Tragen auch Sie aktiv zur Erhaltung der 
Artenvielfalt bei! Mit einfachen und doch 
sehr wirkungsvollen Möglichkeiten kann 
eine einfache Rabatte zur ökologisch 
wertvollen Fläche und zur Heimat für 
kleine Bewohner und zum Blickfang für 
jeden Betrachter werden. Gärten berei-
ten in vieler Hinsicht Freude und werten 
eine Liegenschaft zweifelsfrei entspre-
chend auf.

Hier finden Sie Anleitungen für Garten- 
und Balkonpflanzen:
www.pflanzanleitung.ch
www.ihr-gärtner.ch
www.jardinsuisse.ch
www.missionb.ch
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Merkblatt zum gewässerschutzkon-
formen Betrieb privater Schwimmbe-
cken und zu mobil aufstellbaren Pools

Das vorliegende Merkblatt richtet sich an 
Inhaber von privaten Schwimmbecken 
und von mobil aufstellbaren Pools. Ge-
zeigt sind die Grundsätze zum umweltge-
rechten Umgang mit Becken-, Pool- und 
Reinigungswasser.

Fest installiertes Schwimmbecken	

Mobil aufstellbarer Pool im Garten

Problemstellungen aus Sicht des 
Gewässerschutzes
Mit Chemikalien behandeltes Becken- 
oder Poolwasser kann bei einer falschen 
Entwässerung in die Umwelt gelangen 
und Lebewesen in den Gewässern schädi-
gen oder Grundwasser verunreinigen. 

Um eine gute Wasserqualität zu gewähr-
leisten und eine häufige Wassererneue-
rung zu vermeiden, wird das Becken- oder 
Poolwasser häufig chemisch behandelt. 
Neben der Zugabe von Chlor zur Desin-
fektion, werden in kleinen Pools oft Mit-
tel zur Reduktion des Algenwachstums 
verwendet. Während Chlor innerhalb von 

wenigen Tagen seine Wirkung verliert, 
bleiben Algenschutzmittel und andere 
Chemikalien deutlich länger wirksam. 

Die Becken- oder Poolreinigung nach der 
Entleerung kann mechanisch oder unter 
Anwendung von Reinigungsmitteln erfol-
gen. Die korrekte Entsorgung des Reini-
gungswassers ist deshalb von der Art der 
Reinigung abhängig.

Bei der Entleerung und Reinigung von 
Schwimmbecken und Pools sind eini-
ge Regeln zu beachten:
•	 Vor der Entleerung darf mindestens eine 

Woche keine Chlorierung erfolgt sein. 
•	 Die Aktivchlorkonzentration darf bei ei-

ner Einleitung in ein Gewässer maximal 
0,05 mg/l betragen (eidg. Gewässer-
schutzverordnung, Anhang 3.3 Ziff. 28). 

•	 Es wird generell empfohlen Becken- 
und Poolreinigungen ohne Reinigungs-
mittel und Chemikalien durchzuführen.

•	 Die Entleerung in die Kanalisation muss 
gleichmässig und gedrosselt über einen 
angemessen langen Zeitraum erfolgen.

Beispiele
•	 Beckenentleerung 50 m3 während 14 

Stunden (maximal 1 l/s).
•	 Poolentleerung 3,5 m3 während 1 Stun-

de (maximal 1 l/s).

Sowohl das Poolwasser von fest installier-
ten, wie auch von mobilen Pools muss 
zwingend in die Schmutzwasserkanalisa- 
tion und somit zur Abwasserreinigungsan-
lage (ARA) eingeleitet werden. Achtung, 
wird das Poolwasser über Einlaufschächte 
schwallartig abgelassen, kann es aus der 
Kanalisation ins Gewässer gelangen! Des-
halb ist auch hier der gedrosselte Ablauf 
wichtig. Auch wenn nach der Entleerung 
Reinigungsmittel eingesetzt werden, muss 
auch dieses Abwasser zwingend in eine 
Schmutzwasserkanalisation zur ARA gelei-
tet werden.

Bauverwaltung Füllinsdorf 
Mitteldorfstrasse 4, 4414 Füllinsdorf 
Tel. 061 906 98 45
E-Mail: bauverwaltung@fuellinsdorf.ch
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Vorsicht Wildtiere auf der Strasse
Wildunfälle zählen zu den häufigsten Un-
fällen im Strassenverkehr. Nahezu jede 
Verkehrsteilnehmerin oder -teilnehmer 
hat so eine Situation schon erlebt, wenn 
plötzlich am Strassenrand ein Reh oder 
anderes Wildtier auftaucht und über die 
Strasse springt. An Feldern entlang und 
durch den Wald ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr hoch, dass Tiere die Strasse überque-
ren.

Autounfälle sind für viele heimische Wild-
tierarten eine der häufigsten Todesursa-
chen. Allein im Kanton Basel-Landschaft 
ereignen sich jährlich über 600 Unfälle 
mit verletzten oder toten Wildtieren. Ob-
wohl Tiere das ganze Jahr über unter Ver-
kehrsunfällen leiden, erreicht die Zahl der 
Opfer im Herbst ihren Höhepunkt. Das 

Amt für Wald beider Basel und die Polizei 
Basel-Landschaft rufen zur Vorsicht auf. 
Nicht nur für Tiere, sondern auch für die 
Fahrzeuglenkerinnen und -lenker kann ei-
ne Kollision fatale Folgen haben. Verlet-
zungen von Menschen oder beträchtli-
cher Sachschaden sind die Folge.  

Wildunfälle können grundsätzlich jeder-
zeit und überall passieren. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt jedoch in den frühen 
Morgen- und Abendstunden, wenn es 
noch dämmrig ist. Die Tiere sind zu diesen 
Tageszeiten auf Nahrungssuche. Aber 
auch nachts können Rehe, Wildschweine 
und Füchse unterwegs sein. An Feldern 
entlang und durch den Wald ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass Tiere die Strasse über-
queren, ohnehin sehr hoch. In Füllinsdorf 
ist speziell auf der Verbindungsstrasse 
nach Giebenach (Wildtierkorridor) auf 
Wildtiere zu achten. Deshalb gilt: Mög-
lichst langsam fahren, vor allem, wenn 
durch Strassenschilder ausdrücklich vor 
Wildwechsel gewarnt wird. Bei einem Un-
fall mit einem Wildtier ist aus Gründen 
des Tierschutzes und gemäss Gesetz un-
verzüglich die Polizei (Telefon 112) zu be-
nachrichtigen. Verletzte Tiere müssen 
schnell gefunden werden. Wer die Mel-
dung unterlässt, macht sich zudem straf-
bar.
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Wir fragen nach, bevor wir etwas installieren.

Grundsätzlich dürfen im Wald keine Bauten errichtet  
werden. Hütten, Ast-Sofas, Schanzen, Kurven und andere  
bleibende Einrichtungen dürfen nur mit Erlaubnis erstellt  
werden. Wir kontaktieren den Förster / die Försterin und die  
Waldeigentümerschaft.

Wir achten auf die Forstarbeit.

Waldpflege und -bewirtschaftung können Gefahren für Profis 
und Waldbesuchende bergen. Wir halten uns zwingend  
an Anweisungen und Absperrungen – auch am Wochenende.

Wir sind uns der Gefahren in der Natur bewusst.

Der Wald ist lebendige Natur. Wir hüten uns eigenverantwort-
lich vor möglichen Gefahren wie herunterfallenden Ästen und 
umstürzenden Bäumen. Bei Gewitter und Sturm gehen wir  
nicht in den Wald.

Wir halten Hunde unter Kontrolle.

Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Stress und Gefahr  
für Wildtiere; deshalb gilt während der Brut- und Setzzeit  
meistenorts die Leinenpflicht. Wir riskieren nichts.  
Die Leine hilft jederzeit.

Wir sammeln und pflücken mit Mass.

Das Gesetz erlaubt das Sammeln von nicht geschützten Pflanzen, 
Pilzen und Früchten, aber auch von Ästen oder Zapfen im  
ortsüblichen Umfang. Wir beachten lokale Vorschriften und  
halten Mass.

Wir respektieren die Nachtruhe im Wald.

Besonders in der Dämmerung und nachts sind viele Tiere auf 
den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen. Wir bleiben 
auf den Wegen und vermeiden Lärm und störendes Licht.

Willkommen im Wald !
Ein Knigge für den respektvollen  
Waldbesuch

Wir sind als Gast willkommen.

Als Waldbesucherinnen und -besucher sind wir im Wald  
willkommen, je nach Ort und Zeit gelten aber zweckmässige  
Bestimmungen zum Beispiel bezüglich Naturschutz und  
Waldbrandgefahr. Wir befolgen sie.

Wir geniessen die Ruhe und Langsamkeit.

Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge.  
Für Fahrräder und Pferde gelten je nach Kanton unterschiedliche 
Bestimmungen. Wir halten uns daran.

Wir bleiben auf den Wegen.

Der Wald ist Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Um diese 
nicht zu stören, nutzen wir die bestehenden Wege.

Wir beschädigen und hinterlassen nichts.

Der Wald mitsamt Bänken und anderen Einrichtungen  
ist fremdes Eigentum. Wir hinterlassen keinen Abfall und  
beschädigen nichts.

Willkommen im Wald !
Ein Knigge für den respektvollen  
Waldbesuch

Der Wald ist Erholungs- und Erlebnisraum für uns Menschen, 
aber auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen.  
Der Zutritt zum Wald ist mit wenigen Einschränkungen frei,  
erfordert aber unseren Respekt als Gast. Die Mitglied- 
organisationen der Arbeitsgemeinschaft für den Wald haben 
zehn einfache Verhaltens-Tipps erarbeitet, damit es dem  
Wald und uns allen im Wald gut geht. Für einzelne Beschäfti-
gungen und für organisierte Veranstaltungen im Wald  
gelten je nach Ort und Jahreszeit spezielle Bestimmungen 
oder Ausnahmen.

Wir respektieren  
einander, denn alle  
sollen den Wald  
auf ihre persönliche  
Art erleben dürfen. 

Wir respektieren  
Pflanzen und Tiere,  
denn der Wald  
ist ihr Zuhause.

Wir respektieren  
fremdes Eigentum,  
denn jeder Wald hat  
eine Besitzerin  
oder einen Besitzer.

Trägerschaft
Wer steht hinter dem Wald-Knigge ?

ArboCityNet
BirdLife Schweiz
Erbinat – Verband Erlebnis 
 und Bildung in der Natur
Fachverein Wald SIA
Hochschule für Agrar-,  
 Forst- und Lebensmittel- 
 wissenschaften ( HAFL )
Institut für Landschaft und  
 Freiraum, HSR Rapperswil
JagdSchweiz
Pro Natura Schweiz
ProSilvaSchweiz
SchweizMobil

Schweizerischer  
 Forstverein (SFV )
Schweizerischer Verband  
 für Pferdesport (SVPS )
Schweizer Wanderwege
Stiftung SILVIVA
Swiss Cycling
Swiss Rangers
Verband Schweizer  
 Forstpersonal
Verband Schweizerischer  
 Vereine für Pilzkunde ( VSVP)
WaldSchweiz
WWF Schweiz

Diese Grundsätze für den Besuch im Wald wurden unter der  
Leitung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald zusammen mit  
ihren Mitgliedorganisationen erarbeitet.

Herausgeberin: Arbeitsgemeinschaft für den Wald und die oben aufgeführten  
Mitgliedorganisationen und Institutionen; Layout: Livia Graf; Cartoons: Max Spring;  
Sprachen: Der Wald-Knigge ist auch in französischer Sprache erhältlich. 
Kontakt und Bezug: Arbeitsgemeinschaft für den Wald, info@afw-ctf.ch 
© AfW- CTF 2018

www.waldknigge.ch

Überreicht von:

Wir sind als Gast willkommen.

Als Waldbesucherinnen und -besucher sind wir im Wald  
willkommen, je nach Ort und Zeit gelten aber zweckmässige  
Bestimmungen zum Beispiel bezüglich Naturschutz und  
Waldbrandgefahr. Wir befolgen sie.

Wir geniessen die Ruhe und Langsamkeit.

Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge.  
Für Fahrräder und Pferde gelten je nach Kanton unterschiedliche 
Bestimmungen. Wir halten uns daran.

Wir bleiben auf den Wegen.

Der Wald ist Lebensraum von Pflanzen und Tieren. Um diese 
nicht zu stören, nutzen wir die bestehenden Wege.

Wir beschädigen und hinterlassen nichts.

Der Wald mitsamt Bänken und anderen Einrichtungen  
ist fremdes Eigentum. Wir hinterlassen keinen Abfall und  
beschädigen nichts.

Willkommen im Wald !
Ein Knigge für den respektvollen  
Waldbesuch

Der Wald ist Erholungs- und Erlebnisraum für uns Menschen, 
aber auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen.  
Der Zutritt zum Wald ist mit wenigen Einschränkungen frei,  
erfordert aber unseren Respekt als Gast. Die Mitglied- 
organisationen der Arbeitsgemeinschaft für den Wald haben 
zehn einfache Verhaltens-Tipps erarbeitet, damit es dem  
Wald und uns allen im Wald gut geht. Für einzelne Beschäfti-
gungen und für organisierte Veranstaltungen im Wald  
gelten je nach Ort und Jahreszeit spezielle Bestimmungen 
oder Ausnahmen.

Wir respektieren  
einander, denn alle  
sollen den Wald  
auf ihre persönliche  
Art erleben dürfen. 

Wir respektieren  
Pflanzen und Tiere,  
denn der Wald  
ist ihr Zuhause.

Wir respektieren  
fremdes Eigentum,  
denn jeder Wald hat  
eine Besitzerin  
oder einen Besitzer.

Trägerschaft
Wer steht hinter dem Wald-Knigge ?

ArboCityNet
BirdLife Schweiz
Erbinat – Verband Erlebnis 
 und Bildung in der Natur
Fachverein Wald SIA
Hochschule für Agrar-,  
 Forst- und Lebensmittel- 
 wissenschaften ( HAFL )
Institut für Landschaft und  
 Freiraum, HSR Rapperswil
JagdSchweiz
Pro Natura Schweiz
ProSilvaSchweiz
SchweizMobil

Schweizerischer  
 Forstverein (SFV )
Schweizerischer Verband  
 für Pferdesport (SVPS )
Schweizer Wanderwege
Stiftung SILVIVA
Swiss Cycling
Swiss Rangers
Verband Schweizer  
 Forstpersonal
Verband Schweizerischer  
 Vereine für Pilzkunde ( VSVP)
WaldSchweiz
WWF Schweiz

Diese Grundsätze für den Besuch im Wald wurden unter der  
Leitung der Arbeitsgemeinschaft für den Wald zusammen mit  
ihren Mitgliedorganisationen erarbeitet.

Herausgeberin: Arbeitsgemeinschaft für den Wald und die oben aufgeführten  
Mitgliedorganisationen und Institutionen; Layout: Livia Graf; Cartoons: Max Spring;  
Sprachen: Der Wald-Knigge ist auch in französischer Sprache erhältlich. 
Kontakt und Bezug: Arbeitsgemeinschaft für den Wald, info@afw-ctf.ch 
© AfW- CTF 2018

www.waldknigge.ch

Überreicht von:

Willkommen im Wald!
Ein Knigge für den respektvollen
Waldbesuch

Wir respektieren Pflanzen und Tiere,
denn der Wald ist ihr Zuhause.

Wir respektieren fremdes Eigentum,
denn jeder Wald hat eine Besitzerin
oder einen Besitzer.

Wir respektieren einander, denn alle
sollen den Wald auf ihre persönliche
Art erleben dürfen.

Der Wald ist Erholungs- und Erlebnisraum 
für uns Menschen, aber auch Lebensraum 
für viele Tiere und Pflanzen. Der Zutritt 
zum Wald ist mit wenigen Einschränkun-
gen frei, erfordert aber unseren Respekt 
als Gast. Die Mitgliedorganisationen der 
Arbeitsgemeinschaft für den Wald haben 
zehn einfache Verhaltens-Tipps erarbeitet, 
damit es dem Wald und uns allen im Wald 
gut geht. Für einzelne Beschäftigungen 
und für organisierte Veranstaltungen im 
Wald gelten je nach Ort und Jahreszeit 
spezielle Bestimmungen oder Ausnahmen.

Wir sind als Gast willkommen.
Als Waldbesucherinnen und -besucher 
sind wir im Wald willkommen, je nach 
Ort und Zeit gelten aber zweckmässige 
Bestimmungen zum Beispiel bezüglich 
Naturschutz und Waldbrandgefahr.  
Wir befolgen sie.

Wir geniessen die Ruhe und 
Langsamkeit.
Im Wald gilt ein generelles Fahrverbot 
für Motorfahrzeuge. Für Fahrräder und 
Pferde gelten je nach Kanton unter- 
schiedliche Bestimmungen. Wir halten 
uns daran.

Wir bleiben auf den Wegen.
Der Wald ist Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren. Um diese nicht zu stören, 
nutzen wir die bestehenden Wege. 

Wir beschädigen und hinterlassen 
nichts.
Der Wald mitsamt Bänken und anderen 
Einrichtungen ist fremdes Eigentum.  
Wir hinterlassen keinen Abfall und 
beschädigen nichts. 
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Wir fragen nach, bevor wir etwas installieren.

Grundsätzlich dürfen im Wald keine Bauten errichtet  
werden. Hütten, Ast-Sofas, Schanzen, Kurven und andere  
bleibende Einrichtungen dürfen nur mit Erlaubnis erstellt  
werden. Wir kontaktieren den Förster / die Försterin und die  
Waldeigentümerschaft.

Wir achten auf die Forstarbeit.

Waldpflege und -bewirtschaftung können Gefahren für Profis 
und Waldbesuchende bergen. Wir halten uns zwingend  
an Anweisungen und Absperrungen – auch am Wochenende.

Wir sind uns der Gefahren in der Natur bewusst.

Der Wald ist lebendige Natur. Wir hüten uns eigenverantwort-
lich vor möglichen Gefahren wie herunterfallenden Ästen und 
umstürzenden Bäumen. Bei Gewitter und Sturm gehen wir  
nicht in den Wald.

Wir halten Hunde unter Kontrolle.

Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Stress und Gefahr  
für Wildtiere; deshalb gilt während der Brut- und Setzzeit  
meistenorts die Leinenpflicht. Wir riskieren nichts.  
Die Leine hilft jederzeit.

Wir sammeln und pflücken mit Mass.

Das Gesetz erlaubt das Sammeln von nicht geschützten Pflanzen, 
Pilzen und Früchten, aber auch von Ästen oder Zapfen im  
ortsüblichen Umfang. Wir beachten lokale Vorschriften und  
halten Mass.

Wir respektieren die Nachtruhe im Wald.

Besonders in der Dämmerung und nachts sind viele Tiere auf 
den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen. Wir bleiben 
auf den Wegen und vermeiden Lärm und störendes Licht.

Willkommen im Wald !
Ein Knigge für den respektvollen  
Waldbesuch

Wir fragen nach, bevor wir etwas installieren.

Grundsätzlich dürfen im Wald keine Bauten errichtet  
werden. Hütten, Ast-Sofas, Schanzen, Kurven und andere  
bleibende Einrichtungen dürfen nur mit Erlaubnis erstellt  
werden. Wir kontaktieren den Förster / die Försterin und die  
Waldeigentümerschaft.

Wir achten auf die Forstarbeit.

Waldpflege und -bewirtschaftung können Gefahren für Profis 
und Waldbesuchende bergen. Wir halten uns zwingend  
an Anweisungen und Absperrungen – auch am Wochenende.

Wir sind uns der Gefahren in der Natur bewusst.

Der Wald ist lebendige Natur. Wir hüten uns eigenverantwort-
lich vor möglichen Gefahren wie herunterfallenden Ästen und 
umstürzenden Bäumen. Bei Gewitter und Sturm gehen wir  
nicht in den Wald.

Wir halten Hunde unter Kontrolle.

Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Stress und Gefahr  
für Wildtiere; deshalb gilt während der Brut- und Setzzeit  
meistenorts die Leinenpflicht. Wir riskieren nichts.  
Die Leine hilft jederzeit.

Wir sammeln und pflücken mit Mass.

Das Gesetz erlaubt das Sammeln von nicht geschützten Pflanzen, 
Pilzen und Früchten, aber auch von Ästen oder Zapfen im  
ortsüblichen Umfang. Wir beachten lokale Vorschriften und  
halten Mass.

Wir respektieren die Nachtruhe im Wald.

Besonders in der Dämmerung und nachts sind viele Tiere auf 
den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen. Wir bleiben 
auf den Wegen und vermeiden Lärm und störendes Licht.

Willkommen im Wald !
Ein Knigge für den respektvollen  
Waldbesuch

Wir fragen nach, bevor wir etwas 
installieren.
Grundsätzlich dürfen im Wald keine 
Bauten errichtet werden. Hütten, Ast- 
Sofas, Schanzen, Kurven und andere 
bleibende Einrichtungen dürfen nur mit 
Erlaubnis erstellt werden. Wir kontaktie-
ren den Förster / die Försterin und die 
Waldeigentümerschaft.

Wir achten auf die Forstarbeit.
Waldpflege und -bewirtschaftung 
können Gefahren für Profis und 
Waldbesuchende bergen. Wir halten 
uns zwingend an Anweisungen und 
Absperrungen – auch am Wochen- 
ende.

Wir sind uns der Gefahren in der 
Natur bewusst.
Der Wald ist lebendige Natur. Wir hüten 
uns eigenverantwortlich vor möglichen 
Gefahren wie herunterfallenden Ästen 
und umstürzenden Bäumen. 
Bei Gewitter und Sturm gehen wir nicht 
in den Wald.

Wir halten Hunde unter Kontrolle.
Die Anwesenheit von Hunden bedeutet 
Stress und Gefahr für Wildtiere; deshalb 
gilt während der Brut- und Setzzeit 
meistenorts die Leinenpflicht. 
Wir riskieren nichts. Die Leine hilft 
jederzeit.

Wir sammeln und pflücken mit Mass.
Das Gesetz erlaubt das Sammeln von 
nicht geschützten Pflanzen, Pilzen und 
Früchten, aber auch von Ästen oder 
Zapfen im ortsüblichen Umfang.  
Wir beachten lokale Vorschriften und
halten Mass.

Wir respektieren die Nachtruhe  
im Wald.
Besonders in der Dämmerung und 
nachts sind viele Tiere auf den Wald als 
ungestörten Lebensraum angewiesen. 
Wir bleiben auf den Wegen und 
vermeiden Lärm und störendes Licht.
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Helfen
Sie mit!

Der aus Nordamerika stammende Waschbär wurde in den 1930er-Jahren für die 
Pelzproduktion nach Deutschland gebracht und später freigesetzt. In der Natur 
hat er sich in den letzten 20 Jahren exponentiell vermehrt, seit einigen Jahren 
auch in der Schweiz. Der anpassungsfähige, räuberische Allesfresser stellt eine 
Herausforderung für den Menschen und eine Gefahr für einheimische Tiere dar.

Wo liegt das Problem?
Der Waschbär hält sich gerne in Wäldern 
und in Gewässernähe auf und ernährt sich 
als Allesfresser von P� anzen und Tieren. 
Durch seine Jagdaktivitäten kann er lokal 
Bestände emp� ndlicher Arten wie Am-
phibien, Reptilien und Vögel stark unter 
Druck setzen. Zudem konkurriert er mit 
einheimischen Arten, die eine ähnliche 
Lebensweise haben, wie etwa dem Dachs, 
dem Iltis und dem Marder.
Der Waschbär kommt auch im Siedlungs-
gebiet gut zurecht. Dort � ndet er leicht 
Nahrung und Unterschlupf, was zu Kon� ik-
ten mit dem Menschen führt: Er durch-
wühlt Abfälle, kann beim Eindringen in 
Gebäude Dachdämmungen beschädigen 
und hinterlässt Kot und Urin.
Er kann ausserdem verschiedene gefähr-
liche Krankheitserreger übertragen, wie 
z.B. den Waschbärspulwurm.

Waschbären erkennen
Da Waschbären dämmerungs- und nacht-
aktiv sind, werden sie nur selten beobach-
tet. Typische Merkmale sind:

› Schwarze «Maske» über den Augen
›  Schwarz-weiss geringelter, 

buschiger Schwanz
›  Pfoten mit fünf Fingerzehen 

(Tritt spuren handähnlich)

Waschbär

5cm
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Nicht Füttern! 
Das Füttern von Wildtieren ist verboten
(vgl. § 11 Abs. 1 Wildtier- und Jagdgesetz 
Basel-Landschaft)
(vgl. § 7 Abs. 1 Wildtier- und Jagdgesetz 
Basel-Stadt)

Waschbären, die gefüttert werden, ver-
lieren ihre Scheu, werden zudringlich und 
können sich unter Umständen aggressiv 
verhalten.

Was können Sie tun?
›  Speisereste oder Tierfutter nicht im 

Freien stehen lassen

› Kompost abdecken

›  Abfall in gut verschlossenen Behältern 
lagern, volle Abfallsäcke erst morgens 
rausstellen

›  Zugang zu Gebäuden verhindern: 
Öffnungen (z.B. Katzenklappen), 
Türen und Fenster von Gartenhäu-
sern, Dachböden, Garagen usw. 
verschliessen

›  Bäume, die über das Dach reichen, 
zurückschneiden

›  Sandkästen zudecken, da diese 
sonst von Waschbären und anderen 
Tieren als Latrine verwendet werden 
können

Bitte melden Sie Sichtungen des Wasch-
bären, wenn möglich mit Foto oder 
Video, der zuständigen Jagdaufsicht.

Amt für Wald und Wild beider Basel
Fachstelle Wildtiere, Jagd und Fischerei
afww@bl.ch
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Ärztlicher Notfalldienst
Der ärztliche Notfalldienst, der Notfall-
zahnarzt sowie die Notfall-Apotheke sind 
über die medizinische Notrufzentrale, 
Telefon 061 261 15 15, erreichbar.

Für lebensbedrohende Notfälle wählen 
Sie die Nr. 144.

Jungtiere in Wald und Feld
– Leinenpflicht	

Mit dem Frühling be-
ginnt auch die Zeit der 
Geburt und Aufzucht 
der Jungtiere in Wald 
und Feld. Gerade Wald
ränder sind ein äusserst 
sensibler und wichtiger 
Lebensraum für boden
brütende Vögel, Reh-
kitze und Junghasen. 

Vom 1. April bis 
31. Juli gilt des-
halb zu deren 
Schutz die gesetz
liche Leinen
pflicht für Hunde. 
Aus Rücksicht auf 
die Wildtiere soll 
möglichst auf stö
rende Aktivitäten 

in sensiblen Bereichen, während der Däm-
merung und in der Nacht, verzichtet wer-
den. Aber nicht nur die Tiere brauchen 
Schutz: Die jungen Blumen, Kräuter und 
Bäumchen, die neben den Wegen sprie-
ssen, sind sehr trittempfindlich. Die Wald-
besucherinnen und -besucher werden 
deshalb gebeten, auf den Waldwegen zu 
bleiben, Waldränder zu meiden und die 
Dämmerungs- und Nachtzeiten den 
Tieren im Wald zu überlassen.

Verbrennungsverbot von Abfällen

Das Verbrennen von Abfällen ist im Sied-
lungsgebiet verboten – dies gilt auch für 
Gartenabfälle wie Sträucher-, Rasen- oder 
Schnittgut.

Unzulässig ist sowohl das Verbrennen im 
Freien als auch in Holzöfen, Cheminées 
oder anderen Feuerungen (z. B. Karton, 
Kunststoffe, Verpackungsmaterial).

Dabei kann die Feuerungseinrichtung 
Schaden nehmen, es kommt zu erhöhten 
Russablagerungen und giftige Gase kön-
nen in den Wohnraum gelangen.

Zuwiderhandlungen werden gebüsst:
Verbrennen von Abfällen
➞ CHF 400.00 (Ziff. 6.010) 
Verbrennen von Bio-/Gartenabfällen
➞ CHF 200.00 (Ziff. 6.011)
(§ 6 Abs. 5 Abfallreglement) 

Wir danken für die Einhaltung der Vor-
schriften.

Heb Sorg zur Umwält!

Bioabfuhr vom 1. Mai 2026 wird vorverschoben

Die Bioabfuhr vom Freitag, 1. Mai 2026 wird vorverschoben und findet bereits am 
Donnerstag, 30. April 2026 statt.
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Schule und Kindergarten

Zu den Römern und zurück
Am vergangenen Freitag durfte die Klas-
se 4a aus Füllinsdorf den Workshop «Rö-
merbrot backen» in Augusta Raurica be-
suchen. Von diesem erlebnisreichen Tag 
berichten Kinder der Klasse:
«Wir sind als erstes eine Stunde gelaufen 
nach Augusta Raurica. Auf dem Weg sa-
hen wir uns eine römische Wasserleitung 
an. Als wir angekommen sind, assen wir 
zuerst im Theater Znüni. Danach begann 
der Workshop. Die Workshopleiterin zeig-
te uns, wo und wie die Römer Brot back-
ten und dann kam der tollste Teil, denn wir 
konnten unser eigenes Brot backen. Sogar 
das Mehl für die Brote mahlten wir wie die 
Römer. Zum Zmittag konnten wir dann un-
sere frisch gebackenen Brote essen. Wir 
besuchten dann verschiedene Monumen-
te in Augusta Raurica, wie zum Beispiel 
die Curia oder die Kloake. Im Keller der 
Curia waren drei Mosaike, die so halb ka-
putt waren. Irgendwann mussten wir wie-
der zurück gehen. Dann kamen wir wie-
der bei der Schule an und alle Eltern war-
teten schon auf uns.» � von Inés

«Wir bekamen eine Handvoll Körner. Die-
se Körner füllten wir in die Mühle. Danach 
drehten wir die Mühle. Die Körner wur-

den zermalmt. 
Wir siebten das 
Mehl und die 
Körner ab. Dann 
gingen wir wie-
der zur Mühle 
und machten 

das mehrmals. Am Schluss hatten wir rich-
tig viel Mehl zusammengebracht. Zum 
Mehl haben wir Wasser, Salz und Hefe 
hinzugefügt. Dann haben wir den Teig 
geknetet. Danach haben wir unser Bröt-
chen geformt und wer wollte, konnte 
auch Muster darauf machen. Als wir die 
Brötchen fertig geformt hatten, schoben 
wir sie in den Ofen. Nach 20 – 25 min wa-
ren sie fertig gebacken. Während die 

Brötchen im Ofen wa-
ren, konnten wir hel-
fen beim Putzen oder 
draussen spielen. Am 
Mittag durften wir die 
frischen Brötchen es-
sen. Am Nachmittag 
schauten wir noch die 
anderen Sachen von 
den Römern an. Dazu 
gehörte das Badehaus, 

das Amphitheater, das Theater, die Curia 
und das Bronzemodell. Anschliessend lie-
fen wir zurück in die Schule.» � von Lelija

«Auf der Exkursion vom Freitag, 
17.04.2026, waren wir in Augusta Raurica. 
Als wir nach 45 min angekommen sind, 
setzten wir uns erst einmal ins Theater und 
assen Znüni. In kleinen Gruppen erledigten 
wir im Workshop verschiedene Aufgaben. 
Zum Beispiel lösten manche ein Quiz und 
gingen dann zur kleinen Mühle. Wir mahl-

ten das Mehl selbst aus 
Weizen und Roggen. 
Der Höhepunkt war 
für mich das schöne 
Wetter. Das lange Lau-
fen mochte ich weni-
ger gern. Am Ende gin-
gen wir noch in die 
Kloake, ins Amphithea-
ter und ins Brunnen-
haus. Aber in der Kloa-

ke gab es nur ein Gang und kein Klo.»� von 
Elisabeth 

� Joana Staehelin mit der Klasse 4a

Bildlegenden
1 �Zuerst mussten die Getreidekörner zu Mehl 

gemahlen werden.
2 �Das entstandene Mehl wurde dann gesiebt.
3 �Ohne jegliche Furcht rannten die Kinder durch 

die stockfinstere Wasserleitung.

1

2

3
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Füllinsdorf feiert!

Füllinsdorf feiert! 
 
 
 
 
 
 

Bald ist es soweit……. 
 

14. MAI 2026 (Auffahrt) – Ein Fest fürs Dorf! 
Bannumgang und Fest im Schönthal 

 
Am 14. Mai 2026 (Auffahrt) findet zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres das grosse Fest für unser 
Dorf statt. 
 
Das Programm steht! Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Festprogramm 
 
12:00 Uhr  Start Bannumgang (Besammlung beim Gemeindehaus) 
14:00 Uhr  Zelteröffnung (Schönthal, bei der Schulanlage) 
15:00 Uhr  Eröffnung durch Brass Band 
15:15 Uhr Festakt  
15:45 Uhr  Füllinsdörfer Lied  
16:00 Uhr Brass Band Musikgesellschaft   
16:30 Uhr Jodlerklub Füllinsdorf 
17:30 Uhr  Fredy Schär, Komiker 
19:00 Uhr Flugmodus Partyband 
20:30 Uhr Blue Carpet Band 
01:00 Uhr  Zeltschliessung 
 
Es wird ein Banntag – Shuttlebus wie folgt angeboten:  
11.40 h Haltestelle Niederschönthal nach Haltepunkt Lehmattweg 
12.15 h Haltepunkt Lehmattweg nach Parkplatz Arisdörferhöhe 
14.30 h Haltestelle Schnäggeberg nach Haltestelle Niederschönthal 
 

- Fredy Schär 
Witzigster ComedySinger der Schweiz.  
Eine Mischung aus Jürgen von der Lippe, Peach Weber und Mani Matter. 
Lachen bis zum Muskelkater! 
Bekannt vom Arosa-Humorfestival 
 

- Flugmodus Partyband 
Partyband, die niemanden stillsitzen lässt….  
Mit Hits von James Brown, Prince, Michael Jackson, Sade und vielen anderen. 

 
- Blue Carpet Band 

Blue Carpet: Funk, Disco, gute Vibes! Eine schweisstreibende Liveshow.  
Geboren in Füllinsdorf. Auf den Bühnen der Schweiz unterwegs.  

 
 

 

Füllinsdorf feiert! 

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! 

14. MAI 2026 (Auffahrt) - Äs Fescht für’s Dorf!
Bannumgang und Fest im Schönthal 

Am 14. Mai 2026 (Auffahrt) findet zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres das grosse Fest für 
unser Dorf statt. 

Das Programm steht! Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Festprogramm 

12:00 Uhr Start Bannumgang 
14:00 Uhr Zelteröffnung 
15:00 Uhr Eröffnung durch Brass Band 
15:15 Uhr Offizieller Teil mit moderierten Ansprachen,  

Stiftsarchiv, Thomas Schweizer  
15:45 Uhr Brass Band Musikgesellschaft 
16:00 Uhr Jodlerklub Füllinsdorf 
16:30 Uhr Jubiläumssong; vorgetragen durch die Primarschule 
17:30 Uhr Fredy Schär, Komiker 
19:00 Uhr Flugmodus Partyband 
20:30 Uhr Blue Carpet Band 
01:00 Uhr Zeltschliessung 

- Fredy Schär
Witzigster ComedySinger der Schweiz.
Eine Mischung aus Jürgen von der Lippe, Peach Weber und Mani Matter. 
Lachen bis zum Muskelkater!
Bekannt vom Arosa-Humorfestival

- Flugmodus Partyband
Partyband, die niemanden stillsitzen lässt.
Mit Hits von James Brown, Prince, Michael Jackson, Sade und vielen anderen.

- Blue Carpet Band
Blue Carpet: Funk, Disco, gute Vibes!
Eine schweisstreibende Liveshow.
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LKC Schweiz AG, TCS beider Basel, Regiodruck GmbH, Coiffeur Pel GmbH, Stipo Vukadin GmbH, Da Silva Maler-
geschäft GmbH, EBL Baselland, Marquis AG Kanalservice, BDH AG, EBI + Co AG, Dropa Drogerie Apotheke 
Schönthal, Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG, Anton Saxer AG, Markus Schmidlin Holding GmbH, KFS Kanal-
Service AG, Sabag AG, IWB, Schäublin + Feltsch AG, gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Atlantis Informatik 
AG, Hasenböhler+Widmer AG, Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Bützberger Gebäudetechnik AG; Mettler 
Entwickler AG; Schwob Sutter Architekten; Jermann Ingenieure + Geometer AG; REWAG Entsorgung AG,  m+b 
trading gmbh, Schweizer AG Getränke-Handel, Garage Keigel, Schweizer Salinen, 

Füllinsdorf feiert! 
 
 
 
 
 
 

Bald ist es soweit……. 
 

14. MAI 2026 (Auffahrt) – Ein Fest fürs Dorf! 
Bannumgang und Fest im Schönthal 

 
Am 14. Mai 2026 (Auffahrt) findet zum Abschluss unseres Jubiläumsjahres das grosse Fest für unser 
Dorf statt. 
 
Das Programm steht! Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Festprogramm 
 
12:00 Uhr  Start Bannumgang (Besammlung beim Gemeindehaus) 
14:00 Uhr  Zelteröffnung (Schönthal, bei der Schulanlage) 
15:00 Uhr  Eröffnung durch Brass Band 
15:15 Uhr Festakt  
15:45 Uhr  Füllinsdörfer Lied  
16:00 Uhr Brass Band Musikgesellschaft   
16:30 Uhr Jodlerklub Füllinsdorf 
17:30 Uhr  Fredy Schär, Komiker 
19:00 Uhr Flugmodus Partyband 
20:30 Uhr Blue Carpet Band 
01:00 Uhr  Zeltschliessung 
 
Es wird ein Banntag – Shuttlebus wie folgt angeboten:  
11.40 h Haltestelle Niederschönthal nach Haltepunkt Lehmattweg 
12.15 h Haltepunkt Lehmattweg nach Parkplatz Arisdörferhöhe 
14.30 h Haltestelle Schnäggeberg nach Haltestelle Niederschönthal 
 

- Fredy Schär 
Witzigster ComedySinger der Schweiz.  
Eine Mischung aus Jürgen von der Lippe, Peach Weber und Mani Matter. 
Lachen bis zum Muskelkater! 
Bekannt vom Arosa-Humorfestival 
 

- Flugmodus Partyband 
Partyband, die niemanden stillsitzen lässt….  
Mit Hits von James Brown, Prince, Michael Jackson, Sade und vielen anderen. 

 
- Blue Carpet Band 

Blue Carpet: Funk, Disco, gute Vibes! Eine schweisstreibende Liveshow.  
Geboren in Füllinsdorf. Auf den Bühnen der Schweiz unterwegs.  

 
 

 

- Rahmenprogramm für Jung und Alt mit 
o Ballon-Zauberkünstler 
o Pfeilbogenschiessen 
o Fussball  
o Brass Band Musikgesellschaft 
o Jodlerklub Füllinsdorf 
o Erlebnismobil der Jagdgesellschaft 
o Schoggi-Schleuder 

 
- Good Food. Cüpli-Bar. Kaffee und Kuchen. 

 
 
Ergreifen Sie Ihre Chance und werden Sie Bürgerin bzw. Bürger von:  
 
Einbürgerungsaktion für Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
Wir möchten Sie gerne nochmals auf die Einbürgerungsaktion hinweisen. Einmalig können Sie sich 
ohne Kosten seitens der Gemeinde einbürgern lassen.  
Alle Details zur Einbürgerungsaktion unter www.fuellinsdorf.ch oder wenden 
Sie sich an das Sekretariat der Gemeindeverwaltung:  
Tel. Nummer: 061 906 98 50 oder E-Mail: 1200@fuellinsdorf.ch  
 
 
 
 
Für unser grosses Jubiläumsfest haben bereits folgende Sponsoren zugesagt:  
 

Haupt-Sponsor: HNO Experten AG und Migros Basel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sponsoren für den Festakt Sponsoren für die Modernisierung Spielplatz Schönthal 
  
 
 
 
 
 

LKC Schweiz AG, TCS beider Basel, Regiodruck GmbH, Coiffeur Pel GmbH, Stipo Vukadin GmbH, Da 
Silva Malergeschäft GmbH, EBL Baselland, Marquis AG Kanalservice, BDH AG, EBI + Co AG, Dropa 
Drogerie Apotheke Schönthal, Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG, Anton Saxer AG, Markus 
Schmidlin Holding GmbH, KFS Kanal-Service AG, Sabag AG, IWB, Schäublin + Feltsch AG, gsi Bau- und 
Wirtschaftsingenieure AG, Atlantis Informatik AG, Hasenböhler+Widmer AG, Sutter Ingenieur- und 
Planungsbüro AG, Bützberger Gebäudetechnik AG; Mettler Entwickler AG; Schwob Sutter 
Architekten; Jermann Ingenieure + Geometer AG; REWAG Entsorgung AG,  m+b trading gmbh, 
Schweizer AG Getränke-Handel, Garage Keigel, Schweizer Salinen,  

- Rahmenprogramm für Jung und Alt mit 
o Ballon-Zauberkünstler 
o Pfeilbogenschiessen 
o Fussball  
o Brass Band Musikgesellschaft 
o Jodlerklub Füllinsdorf 
o Erlebnismobil der Jagdgesellschaft 
o Schoggi-Schleuder 

 
- Good Food. Cüpli-Bar. Kaffee und Kuchen. 

 
 
Ergreifen Sie Ihre Chance und werden Sie Bürgerin bzw. Bürger von:  
 
Einbürgerungsaktion für Schweizer Bürgerinnen und Bürger 
Wir möchten Sie gerne nochmals auf die Einbürgerungsaktion hinweisen. Einmalig können Sie sich 
ohne Kosten seitens der Gemeinde einbürgern lassen.  
Alle Details zur Einbürgerungsaktion unter www.fuellinsdorf.ch oder wenden 
Sie sich an das Sekretariat der Gemeindeverwaltung:  
Tel. Nummer: 061 906 98 50 oder E-Mail: 1200@fuellinsdorf.ch  
 
 
 
 
Für unser grosses Jubiläumsfest haben bereits folgende Sponsoren zugesagt:  
 

Haupt-Sponsor: HNO Experten AG und Migros Basel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sponsoren für den Festakt Sponsoren für die Modernisierung Spielplatz Schönthal 
  
 
 
 
 
 

LKC Schweiz AG, TCS beider Basel, Regiodruck GmbH, Coiffeur Pel GmbH, Stipo Vukadin GmbH, Da 
Silva Malergeschäft GmbH, EBL Baselland, Marquis AG Kanalservice, BDH AG, EBI + Co AG, Dropa 
Drogerie Apotheke Schönthal, Rudolf Wirz Strassen- und Tiefbau AG, Anton Saxer AG, Markus 
Schmidlin Holding GmbH, KFS Kanal-Service AG, Sabag AG, IWB, Schäublin + Feltsch AG, gsi Bau- und 
Wirtschaftsingenieure AG, Atlantis Informatik AG, Hasenböhler+Widmer AG, Sutter Ingenieur- und 
Planungsbüro AG, Bützberger Gebäudetechnik AG; Mettler Entwickler AG; Schwob Sutter 
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Parteien

ProFüllinsdorf informiert

Geschätzte Einwohner und Einwohnerin-
nen von Füllinsdorf

Der Gemeinderat wiederholte im letzten 
Amtsblatt seine Absicht, künftig auf ei-
nen Schulstandort im Schönthal für die 
gesamte Primarschule zu setzen, wenn 
nicht neue Erkenntnisse eine Neubeurtei-
lung der Standortfrage notwendig ma-
chen würde.

ProFüllinsdorf hält fest: Der Gemeinderat, 
unsere Exekutive, hat seit 2022 vom Sou-
verän einen klaren Auftrag von einer 
deutlichen Mehrheit der Stimmbürger, 
der so auch im Verwaltungs- und Organi-
sationsreglement der Gemeinde Füllins-
dorf in Paragraph 20 festgehalten ist: «Die 
Primarschule Füllinsdorf ist räumlich auf 
die beiden Standorte Dorf und Schönthal 
aufgeteilt.»

ProFüllinsdorf begrüsst daher, dass der Ge-
meinderat nun endlich auch ein Konzept 
für 2 Schul-Standorte in Aussicht stellt. Wir 
sind nach wie vor der Ansicht, dass sich 
zwei Schul-Standorte mit preislich ver-
nünftigen Lösungen langfristig realisieren 
lassen, wenn man sich auf die effektiven 
Bedürfnisse der Schule konzentriert.

Und wir werden uns zu gegebener Zeit 
dafür einsetzen, dass sich der Souverän in 
seiner Gesamtheit für die für Füllinsdorf 
bestmögliche Variante entscheiden und 
damit abschliessend zur Standortfrage 
äussern kann: Das Dorf soll die Wahl ha-
ben!

Und wenn es um viel geht, sollen alle mit-
entscheiden können. Dazu haben wir so-
eben einen Antrag nach §68 Gemeinde
gesetz beim Gemeinderat eingereicht, 
welcher in unserem Gemeindegesetz ver-

ankern soll, einen Entscheid der Einwoh
nergemeindeversammlung mit einem Drit
tel der Anwesenden an der Versammlung 
selber einem Referendum zu unterstellen.

Wir sind überzeugt, dass diese Anpassung 
des Gemeindegesetzes die politische Mit-
bestimmung in unserem Dorf fördert und 
den Besuch einer Einwohnergemeinde
versammlung, dem höchsten politischen 
Organ unserer Gemeinde, noch attrakti-
ver macht.

� Der Vorstand von ProFüllinsdorf

Haben Sie Fragen oder Anregungen – 
Kontaktieren Sie uns über
info@profuellinsdorf.ch. 

Möchten Sie auch im 2026 mit ProFüllins-
dorf beitragen unsere gemeinsamen Ziele 

zu erreichen? Dann besuchen 
Sie unsere Website www.pro-
fuellinsdorf.ch und lernen Sie 
unsere politischen Ziele und 
Positionen kennen.

Informationen vom team75

An der Generalversammlung vom 19. 
März 2026 wurden nebst den ordentli-
chen Geschäften unter anderem auch das 
Tätigkeitsprogramm vorgestellt sowie 
über die Feierlichkeiten 1200 Jahre Fül-
linsdorf am Banntag, 14. Mai 2026 infor-
miert. Ein 16-köpfiges Organisationsko-
mitee, mit dem Lead bei der Gemeinde ist 
daran, ein schönes Fest auf die Beine zu 
stellen. Erfreulicherweise sind auch drei 
Mitglieder vom team75 aktiv engagiert. 
Kommt doch vorbei! Es gibt einige Aktivi-
täten für Kinder im Primarschulalter und 
ein vielseitiges musikalisches Programm, 
wobei der Humor auch nicht zu kurz 
kommt. Für Speis und Trank ist gesorgt. 
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Wir freuen uns schon heute auf ein tolles 
Fest für's Dorf.

Ein zentrales Diskussionsthema war auch 
der Stand Neubau der Schulanlage 
Schönthal. Gemeinderat Jürg Schwob hat 
uns ausführlich darüber informiert. Es 
gab einige Statements zur mehrjährigen 
Verzögerung bei der Planung des Neu-
baus Schulanlage Schönthal. Auch gab die 
Sondervorlage Zusatz- bzw. Nachtrags-
kredite für die Sanierung des Schulhaus 
Schönthal im Betrag von CHF 1’665’000 zu 
reden. Über diese gilt es an der Einwoh-
nergemeinde-Versammlung vom 27. April 
2026 abzustimmen. Die anwesenden Mit-
glieder waren erfreut zu hören, dass der 
Neubau nun aber zügig vorangeht. 

Weiter haben wir viel Interessantes über 
die Zukunft Schönthal erfahren. Es bleibt 
spannend mit der weiteren Entwicklung 
in unserer und den anliegenden Nachbar
gemeinden Frenkendorf und Liestal.

Unsere Termine 2026/2027:
Montag, 27. April 2026
Einwohnergemeinde-Versammlung,
19.00 Uhr Turnhalle Dorf;

Donnerstag, 14. Mai 2026
Banntag und Feier 1200 Jahre Füllinsdorf, 
siehe Amtsblatt 

Samstag, 26. September 2026
Jubiläumsausflug in die Innerschweiz;
gemäss Einladung an Alle

Samstag, 21. November 2026
Weihnachtsmarkt; wir sind mit einem
Stand vertreten.

Donnerstag, 7. Januar 2027
Neujahrsapéro der Gemeinde; wir sind
mit einem Stand vertreten.

www.team75.ch� Vorstand team75

Parteien

Informiere dich unverbindlich
Tel. 061 905 82 00
freiwillige@srk-baselland.ch
srk-baselland.ch/freiwilligeneinsatz

Engagiere dich als Gotti
Mit deinem Einsatz stärkst du ein Kind (4 bis 10 Jahre), das in deiner 
Umgebung wohnt, in seiner Entwicklung. Du unternimmst mit dem Kind 
einfache Aktivitäten wie basteln, backen, Bücher lesen oder auf den 
Spielplatz gehen. 

Das Kind lernt auf spielerische Weise Deutsch. Zusammen verbringt  
ihr wöchentlich oder alle 14 Tage 2-3 Stunden.

Auch du profitierst
Setze deine Fähigkeiten sinnstiftend für ein 
gutes Zusammenleben in deiner Region  
ein und gewinne wertvolle Erfahrungen. 

Informationen vom team75 

An der Generalversammlung vom 19. März 2026 wurden nebst den ordentlichen Ge-
schäften unter anderem auch das Tätigkeitsprogramm vorgestellt sowie über die Fei-
erlichkeiten 1200 Jahre Füllinsdorf am Banntag, 14. Mai 2026 informiert. Ein 16-
köpfiges Organisationskomitee, mit dem Lead bei der Gemeinde ist daran, ein schö-
nes Fest auf die Beine zu stellen. Erfreulicherweise sind auch drei Mitglieder vom 
team75 aktiv engagiert. Kommt doch vorbei! Es gibt einige Aktivitäten für Kinder im 
Primarschulalter und ein vielseitiges musikalisches Programm, wobei der Humor 
auch nicht zu kurz kommt. Für Speis und Trank ist gesorgt. Wir freuen uns schon 
heute auf ein tolles Fest für s Dorf. 

Ein zentrales Diskussionsthema war auch der Stand Neubau der Schulanlage 
Schönthal. Gemeinderat Jürg Schwob hat uns ausführlich darüber informiert. Es gab 
einige Statements zur mehrjährigen Verzögerung bei der Planung des Neubaus 
Schulanlage Schönthal. Auch gab die Sondervorlage Zusatz- bzw. Nachtragskredite 
für die Sanierung des Schulhaus Schönthal im Betrag von CHF 1'665'000 zu reden. 
Über diese gilt es an der Einwohnergemeinde-Versammlung vom 27. April 2026 ab-
zustimmen. Die anwesenden Mitglieder waren erfreut zu hören, dass der Neubau 
nun aber zügig vorangeht.  

Weiter haben wir viel Interessantes über die Zukunft Schönthal erfahren. Es bleibt 
spannend mit der weiteren Entwicklung in unserer und den anliegenden Nachbarge-
meinden Frenkendorf und Liestal.   

Unsere Termine 2026/2027: 

Montag, 27. April 2026 
Einwohnergemeinde-Versammlung, 19.00 Uhr Turnhalle Dorf; 

Donnerstag, 14. Mai 2026  
Banntag und Feier 1200 Jahre Füllinsdorf, siehe Amtsblatt  

Samstag, 26. September 2026 
Jubiläumsausflug in die Innerschweiz; gemäss Einladung an Alle 

Samstag, 21. November 2026 
Weihnachtsmarkt; wir sind mit einem Stand vertreten. 

Donnerstag, 7. Januar 2027 
Neujahrsapéro der Gemeinde; wir sind mit einem Stand vertreten. 

Vorstand team75 

 
www.team75    
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Kirchliche Mitteilungen

Sekretariat: Dienstag – Freitag 8.15 – 11.15 Uhr
Mittwochs nur telefonisch
Andrea Bretschneider	 Tel. 061 903 04 25
Mühlerainstrasse 30, Füllinsdorf
E-Mail: sekretariat@ref-fre-fue.ch
www.ref-fre-fue.ch
Pfr. Peter Leuenberger	 Tel. 061 901 14 40
Pfr. Urs Thönen� Tel. 076 721 82 60
Soz.-Diak. Manuel Kleger	 Tel. 077 408 35 01
Sigristin Frenkendorf:
Amrei Ebinger	 Tel. 061 901 39 72
Sigristin Füllinsdorf:
Caroline Winkler	 Tel. 061 901 14 12

GOTTESDIENSTE

Freitag, 24. April,
Feierabendgottesdienst
19.30 Uhr, Kirchgemein-
dehaus Kirchacker, Fren-
kendorf: Mit Musik und 
kurzen Impulsen lassen 
wir den Tag und die Wo-
che gemeinsam ausklingen – ein offenes 
Format für alle Generationen. Mit Pfr. Urs 
Thönen, Christoph Grau Kaufmann, Hans-
peter Thommen und Team.

Sonntag, 26. April
10 Uhr, Kirchgemeindehaus Kirchacker, 
Frenkendorf: Pfr. Urs Thönen

Sonntag, 3. Mai
10 Uhr, Kirche Füllinsdorf: Pfr. Reiner Jansen

Sonntag, 10. Mai
10 Uhr, Kirchgemeindehaus Kirchacker, 
Frenkendorf: Pfr. Peter Leuenberger, an-
schliessend Apéro

Sonntag, 17. Mai
10 Uhr, Kirchgemeindehaus Kirchacker, 
Frenkendorf: Pfr. Peter Leuenberger und 
Sozialdiakon Manuel Kleger

Pfingstsonntag, 24. Mai
9.30 Uhr, Stadtkirche Liestal, gemeinsa-
mer Regio-Gottesdienst an Pfingsten mit 
den Kirchgemeinden Liestal-Seltisberg, 
Frenkendorf-Füllinsdorf und Arisdorf-Gie-
benach-Hersberg, mit dem Trachtenchor 
Pratteln: Pfrn. Evelyne Martin und Pfr. Pe-
ter Leuenberger.

Abwesenheit von
Pfarrer Peter Leuenberger bis 5. Mai
Während rund drei Wochen darf ich Teil 
einer Bildungs- und Begegnungsreise der 
Basler Mission unter der Leitung von Pfr. 
Dr. Daniel Frei sein. Wir besuchen Men-
schen und Projekte in Peru und Bolivien. 
Gerne erzähle ich von diesen Begegnun-
gen bei passender Gelegenheit.

� Pfarrer Peter Leuenberger

GEMEINDELEBEN  

Café KinderLachen�
Wo Kleine spielen und 
Grosse sich begegnen. 
Dienstags, 9 – 11 Uhr, Ele-
fantenhaus Schönthal in 
Füllinsdorf, mit Sejlan Ismaili.
Ohne Voranmeldung.

Ein offener Treffpunkt für Eltern, Grossel-
tern und Kinder – zum Spielen, Austau-
schen und gemütlichen Zusammensein.

Kindergottesdienst
Für Kinder der 2. bis 6. Klasse, freitags, 
15.30 – 16.45 Uhr, Kirchgemeindehaus Kirch
acker Frenkendorf, mit Barbara Jansen.
Gemeinsam entdecken wir biblische Ge-
schichten, singen, spielen und tauschen 
uns aus. Am 1. Mai und 15. Mai kein Kin-
dergottesdienst Schulfrei.
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Kidstreff 
Für Kinder der 1. bis 6. Klasse, mittwochs, 
14–17 Uhr, Elefantenhaus Schönthal, Fül-
linsdorf, mit Manuel Kleger.
29.4. Draussen-Spielen-Nachmittag
6.5. Bastel-Nachmittag
13.5.Backen-Nachmittag
20.5. Spiel-Nachmittag
27.5. Spiel-Nachmittag

Anmeldung via QR-Code. Die 
Anmeldungen werden nach 
Eingang berücksichtigt.

Offen für alle – unabhängig 
von Religion und Herkunft. 
Unterstützt von den Einwoh
nergemeinden Frenkendorf 
und Füllinsdorf.

Ladies Night
Für Schülerinnen der 6. bis 9. Klasse, Frei-
tag, 24. April und 29. Mai, 19 Uhr, Elefan-
tenhaus Schönthal, Füllinsdorf. Ein Abend 
nur für euch – mit Spiel, Musik und guter 
Stimmung. Offen für alle coolen Mädels. 
Unterstützt von den Einwohnergemeinden 
Frenkendorf und Füllinsdorf.

Anmeldung:
Lydia Schäublin, 079 532 63 59

JETZT ANMELDEN: Tageslager für 
Primarschulkinder. 3. – 5. August

Wir verbringen gemeinsam drei spannen-
de Tage im Wald: Spielen, basteln, die Na-
tur erkunden und viele Abenteuer erle-
ben. Für das Mittagessen ist gesorgt.

Mitbringen: wetterfeste Kleidung, volle 
Trinkflasche, Teller und Besteck, Sackmesser

Kosten: CHF 5.– pro Tag und Kind
Melde dich bis am 30. Juni per QR-Code 
für einen oder mehrere Tage an.

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die 
Anmeldungen werden nach Eingangsda-
tum berücksichtigt.

Offen für alle – unabhängig von Religion 
und Herkunft. Unterstützt von den Ein
wohnergemeinden Frenkendorf und Fül-
linsdorf.

Schnell anmelden, wir freuen 
uns auf dich!

� Manuel und Team

Montagsclub. Montags, 14 – 17 Uhr, im 
Kirchgemeindehaus Kirchacker, Frenken-
dorf.
Wir stricken gemeinsam für die «Nikode-
mus Rumänien Hilfe» und geniessen da-
bei einen gemütlichen Nachmittag in gu-
ter Gesellschaft.
Neue Mitstrickerinnen und Mitstricker 
sind herzlich willkommen.

Seniorenmittagstische.
Mittagstisch Füllinsdorf. Dienstags, 12 Uhr 
im UG, Kirche Füllinsdorf.
Mittagstisch Frenkendorf. Donnerstags, 
12 Uhr Kirchgemeindehaus Kirchacker, 
Frenkendorf. Kein Mittagstisch an Auf-
fahrt.

Gemeinsam essen, austauschen und eine 
gute Zeit verbringen – wir freuen uns auf 
Sie!

Dringend gesucht für den 
Senioren-Mittagstisch Füllinsdorf

Damit wir weiterhin 
unsere Seniorinnen 
und Senioren bewir-
ten können, suchen 
wir dringend eine 

Helferin oder einen Helfer. Gesucht wird 
insbesondere Unterstützung bei der Or-
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ganisation der Dienstage sowie Mithilfe 
rund um den Mittagstisch. Haben Sie 
Freude am Kochen, Organisieren oder 
einfach am Mithelfen? Dann freuen wir 
uns sehr auf Sie!

Gerne geben wir weitere Auskunft – oder 
kommen Sie doch einfach einmal an ei-
nem Dienstag vorbei.

Kontakt: Wiltrud Jenni
Tel. 061 902 01 71 / 079 769 89 42

Kleine Montagswanderung: 
Von Nunningen um Mühleberg-Brang 
nach Bretzwil

Montag, 4. Mai: Treffpunkt für die 
heutige Montagswanderung ist am 
Bahnhof Liestal die Buskante D um 
13.15 Uhr, wo der Bus 111 Richtung Lau-
fen um 13.24 Uhr abfährt mit Umsteigen 
in Nunningen Post, dann Bus 117 bis Nun-
ningen See. (Abfahrt Füllinsdorf Rössli-
platz 12.53 Uhr, Frenkendorf Dorfplatz 
13.03 Uhr, Bahnhof Frenkendorf-Füllins-
dorf 13.13 Uhr; je 4-Zonen-Billett: Voll-
preis Fr. 9.40, Halbtax Fr. 4.70.) 

Hier beginnt die Wanderung von zirka 
6 km mit Aufstieg von 154 m und am 
Schluss mit Abstieg von 135 m nach Bretz-
wil hinunter. Geschätzte Wanderzeit: gut 
2 Stunden. Schuhe mit gutem Sohlenpro-
fil sind empfehlenswert, Wanderstöcke 
individuell.

Oben geniessen wir bei gutem Wetter ei-
ne schöne Aussicht auf die Juraketten. Im 
Restaurant Blume in Bretzwil gibt es das 
Zvieri. Die Postautohaltestelle Bretzwil 
Dorf befindet sich ein paar Meter vom 
Restaurant entfernt, Abfahrt ab 16.32 
Uhr jede halbe Stunde. Für die Rückfahrt 
benötigt man wieder ein 4-Zonen-Billett.

Ich hoffe auf schönes Frühlingswetter 
und freue mich auf angenehme Gesprä-
che und gutes Zusammensein.
� Bruno Boog

Nächste Montagswanderung:
Montag, 6. Juli 2026

Tagesausflug mit Wanderung 
– am Montag 1. Juni 2026
In den letzten Jahren war der Sommer 
ziemlich heiss. Deshalb unternehmen wir 
dieses Jahr den Tagesausflug schon im Juni. 
Wir fahren mit dem Zug via Pruntrut nach 
Vendlincourt. Dort erwarten uns Kaffee 
und Gipfeli (offeriert), bevor wir unsere 
Wanderung beginnen. Der Weg führt uns 
grösstenteils durch die schöne Juraland-
schaft in der Ajoie. Nach der Rast erwartet 
uns ein spannender Erlebnispfad, der infor-
mative Einblicke in die heimische Pflanzen-
welt gibt. Schon bald erreichen wir Prun-
trut, eine Stadt mit mittelalterlichem Cha-
rakter. Dort essen wir in der «Brasserie des 
Deux Clefs» zu Mittag. Frisch gestärkt ha-
ben wir noch Zeit zur Verfügung, um das 
Städtchen mit seinen engen Gassen und 
gut erhaltenen Gebäuden zu erkunden.
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GUTE PFLEGE 
HEISST:
VERTRAUEN
spitex-regio-liestal.ch
Telefon 061 926 60 90 

Programm
06.59 �Abfahrt Bahnhof Frenkendorf-Fül-

linsdorf: Wir reisen via Basel nach 
Vendlincourt/JU

09.05 �Ankunft in Vendlincourt/JU, Kaffee-
pause

10.00 �Wanderung (knapp 9 km, 157 Hö-
henmeter) durch die schöne Jura-
Landschaft nach Pruntrut

13.00 �«Brasserie des Deux Clefs» kleiner 
Apéro, Mittagessen, anschliessend 
freie Zeit zum Verweilen

16.40 �Abfahrt am Bahnhof Pruntrut

18.30 �Ankunft am Bahnhof Frenkendorf-
Füllinsdorf

Kosten
• �Zugfahrt mit Halbtax Fr. 30.50

• �Zugfahrt ohne Halbtax Fr. 61.–

• �Ohne Halbtax lohnt sich eventuell eine 
(Spar)Tageskarte

• �Mittagessen mit Fleisch und Dessert 
(ohne Getränke): Fr. 30.–

• �Mittagessen vegetarisch und Dessert 
(ohne Getränke): Fr. 30.–

Anmeldung
Vorname und Name

Adresse, Telefonnummer, E-Mail

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
 �Ja, ich habe ein Halbtax (Fr. 30.50)
 �Nein, ich habe kein Halbtax (Fr. 61.–)
 �Ich besitze ein GA
 �Ich habe eine Tageskarte oder löse 

selber ein Billett
 �Gemischter Salat, Poulet Suprême à la 

Basquaise mit
 �Frites, Sorbet mit exotischen Früchten 

(Fr. 30.–)
 �Gemischter Salat, Gemüsecurry mit 

Reis, Sorbet mit exotischen Früchten 
(Fr. 30.–)

Datum und Unterschrift

Anmeldung an
Peter Leuenberger
Kirchackerweg 5
4402 Frenkendorf

peter.leuenberger@ref-fre-fue.ch
078 653 05 86

Anmeldeschluss: Montag, 11. Mai 2026



29

CANTAS Jahreskonzert 
«Uf u dervo»  
Samstag, 9. Mai 2026, 19.30 Uhr
Reformierte Kirche Füllinsdorf

Es beginnt oft 
ganz leise und 
wird zu einem 
Klang, der 
trägt.
Der Cantas 
Chor unter dem 
Patronat der 

Reformierten Kirche Frenkendorf-Füllins-
dorf lädt zu einer musikalischen Reise vol-
ler Fernweh, Leichtigkeit und berühren-
der Momente ein. Unter der neuen Lei-
tung von Andris Lerf präsentieren rund 50 
Sängerinnen und Sänger ein vielseitiges 
Programm, mal kraftvoll, mal ganz leise. 
Eintritt frei, Kollekte.
Kommen Sie mit! Uf u dervo.

Frühlingskonzert
Kammerchor
Munzach
Die 6 Notturni von 
W.A Mozart, Lieder von Friedrich Silcher 
u.a.
Im Mittelpunkt des Programms steht der 
Dialog zwischen Mozarts «Notturni», die 
die breite Palette menschlicher Emotio-
nen offenbaren, und den lebhaften Bil-
dern, die durch Silchers kleine Perlen der 
Chorminiaturen entstehen. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei der prächtigen Be-
gleitung der Harfe, die das musikalische 
Erlebnis bereichert.
Leitung: Ilze Grudule. Eintritt frei, Kollekte

Samstag, 30. Mai, 19 Uhr,
Bürger- und Kulturhaus Frenkendorf

Sonntag, 31. Mai, 17 Uhr,
Kath. Kirche Gempen

Voranzeige: Einladung zur Kirchge
meindeversammlung
Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr, Elefanten-
haus Schönthal.

Anmeldung Konfirmationsunterricht 
Der Elternabend fin-
det am Donnerstag, 
7. Mai statt (20 Uhr, 
Kirchgemeindehaus 
Kirchacker, Frenken-
dorf). 
Alle Eltern mit Kin-
dern im Konfirmati-
onsalter sind dazu 

eingeladen. Die Anmeldeunterlagen sind 
verschickt worden. Falls Sie keine Anmel-
dung erhalten haben oder Fragen zum 
Konfirmationsunterricht haben, melden 
Sie sich bitte im Sekretariat.

AMTSHANDLUNGEN

Getauft wurde 
Timo Paul Weibel, in Frenkendorf

Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 
sie dich behüten auf allen deinen Wegen 
dass sie dich auf Händen tragen und du 
deinen Fuss nicht an einem Stein stossest. 
� Psalm 91,1–12

Wir haben Abschied genommen von
Michél Wilhelm, 1976, in Frenkendorf

Haltet mich nicht auf, denn Gott hat Gna-
de zu meiner Reise gegeben.
� Mose 24,56 

Ökumenische Mittwoch-Andachten 
in den Seniorenzentren
Momente der Ruhe mitten in der Woche: 
Mit Musik, Gedanken zum Innehalten, 
Gebet und Gemeinschaft laden wir herz-
lich zu unseren Mittwoch-Andachten ein.
Die Andachten sind offen für alle – nicht 
nur für Bewohnerinnen und Bewohner 
der Seniorenzentren. Auch Gäste aus der 
Gemeinde sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns auf Ihr Dabeisein.

Gemeinsame
Mitteilungen
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Pfarrei Dreikönig
Frenkendorf-Füllinsdorf

Pfarreiteam
Pater George Okorie (Pfarradministrator),
Conny Imboden (Katechetin und Jugendarbeit),
Don Raffaele Buono (Missione cattolica italiana),
Evelyne Heule-Leu, Luisa Bellopede (Sakristei), 
Adriana Luli, Caterina Allegretti (Sekretariat), 
Martin Topalli (Hauswart/Sakristei),

Kontakt
Pfarrei Dreikönig, 
Mühlemattstrasse 5, 4414 Füllinsdorf
Tel. 061 901 55 06 
E-Mail: info@pfarrei-dreikoenig.ch 
Öffnungszeiten Sekretariat: 
Dienstag bis Freitag, 8.30 – 11.30 Uhr,

Weitere Informationen:
www.pfarrei-dreikoenig.ch

AGENDA
Sonntag, 26. April (Erstkommunion)
10.00	�Eucharistiefeier (Erstkommunion

feier) mit Pater George und Conny 
Imboden; Kollekte: Kinderdorf Pes-
talozzi

Dienstag, 28. April
19.00	�Eucharistiefeier mit Pater George

Sonntag, 03. Mai
11.00	� Eucharistiefeier mit Pater George; 

Kollekte: Diözesane Kollekte für ge-
samtschweizerische Verpflichtungen 
des Bischofs

Dienstag, 05. Mai
18.45	�Rosenkranz und anschliessend Eu

charistiefeier mit Pater George und 
Conny Imboden

Donnerstag, 07. Mai
19.00	�Taizé-Andacht mit Conny Imboden

Sonntag, 10. Mai (Muttertag)
11.00	� Eucharistiefeier (Familiengottes-

dienst) mit Pater George und Conny 
Imboden; Kollekte: Schreibstube 
Rotes Kreuz BL

Dienstag, 12. Mai
18.45	�Rosenkranz und anschliessend Eu-

charistiefeier mit Pater George und 
Conny Imboden

Donnerstag, 14. Mai (Auffahrt)
11.00	� Eucharistiefeier mit Pater George 

und Conny Imboden; Kollekte: 
Fonds Ministranten

Sonntag, 17. Mai
11.00	� Eucharistiefeier mit Pater George; 

Kollekte: Mediensonntag

MITTEILUNGEN
Wenige Eindrücke aus den Ostertagen
Palmsonntag
Am Palmsonntag haben wir in der Pfarrei 
Dreikönig der Einzug Jesus in Jerusalem 
gefeiert. 
Vor der Kirche hat Pater George die Palm-
zweige gesegnet und alle Anwesenden 
durften – jeder mit dem eigenen Palm-
zweig – in die Kirche einziehen. Die Kir-
che füllte sich; es war eine Freude zu erle-
ben, wie viele Christen sich in unserer Kir-
che eingefunden haben, um den Palm-
sonntag zu feiern. Die Eucharistiefeier, 
ganz im Zeichen der Kinder, wurden von 

Mittwoch-Andacht, 15 Uhr,
Seniorenzentrum dahay 
29. April	 Pater George
06. Mai	 U. Thönen
13. Mai	 C. Imboden
20. Mai	 P. Leuenberger
27. Mai	 U. Thönen

Mittwoch-Andacht, 16.45 Uhr,
Seniorenzentrum Schönthal 
29. April	 Pater George
06. Mai	 U. Thönen
13. Mai	 C. Imboden
20. Mai	 P. Leuenberger
27. Mai	 U. Thönen
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vielen eindrücklichen Momente berei-
chert. So zum Beispiel dürfte jedes Kind 
ein Passus aus der Lesung der Leidensge-
schichte Jesus vorlesen; z.T. etwas ver-
ängstigt, z.T. selbstsicher, z.T. spielerisch, 
haben sie alle die Texte sehr einfühlsam 
und bedächtig rübergebracht. Weitere 
Kinder durften den Wein und das Brot für 
das Abendmahl am Alter bringen. Am Be-
eindruckendsten war das Zusammenbau-
en des Kreuzes Jesu; mehrere Kinder 
durften aus zwei Holzbalken mit Hammer 
und Nägeln das Kreuz bauen und vor dem 
Altar hinstellen; das war der Moment, an 
dem uns allen das Leid Christi vor Augen 
gestellt wurde. Danke Kinder. Für musika-
lische Begleitung sorgte der Gospelchor 
und an der Orgel war Maria Morozova. 
Auch ihnen allen ein herzliches Danke-
schön. Es war eine Eucharistiefeier mit 
Kindern, die respektvoll ihre Anteilnahme 
am Leid Jesus beigetragen haben.

Kreuzweg

Osternacht

Erstkommunionfeier 2026
Sonntag, 26. April 2026, 10.00 Uhr
Die Feier der Erstkommunion ist ein be-
deutendes Fest in der katholischen Ge-
meinde, dass nicht nur die Kinder, son-
dern die gesamte Gemeinde zusammen-
führt. An diesem Tag werden die Kinder 
erstmals eingeladen, am Tisch des Herrn 
Platz zu nehmen und Jesus Christus im eu-
charistischen Brot zu empfangen, um mit 
Ihm gross zu werden.

Es ist ein Moment der Verbundenheit und 
des gemeinsamen Feierns des Glaubens, 
der die Kinder dazu ermutigt, ihren Platz 
in der Gemeinschaft der Gläubigen einzu-
nehmen und aktiv am Leben der Kirche 
teilzuhaben.

Wir wünschen unseren Erstkommuionkin-
dern und ihren Familien einen unvergess-
lichen Tag. 

Mit Maria durch den Mai…
Jeden Dienstag im Mai, um 18.45 Uhr
Im Marienmonat Mai sind wir alle eingela-
den, Maria Mutter Christi und Mutter der 
Kirche, unsere Anliegen anzuvertrauen. 
Dies gestalten wir als Andacht mit einer 
Gruppe der Pfarrei oder allein zu Hause. 
Ich lade euch ein, den Rosenkranz mitein-
ander zu beten und anschliessend der Eu-
charistiefeier beizuwohnen.

� Pater George Okorie

Kollekte: per Twint-Einzahlung möglich
Ab sofort können die Kollekte mittels 
Twint einbezahlt werden (die QR-Codes 
liegen in der Kirche auf). Dies ist eine ein-
fache, bargeldlose Möglichkeit, Spenden 
in Gottesdiensten zu leisten. Dabei ist ge-
währleistet, dass die Zahlung (wie üblich) 
anonym übermittelt wird.

Kirchgemeindeversammlung 2026 
im Pfarreizentrum Dreikönig 
Die nächste Kirchgemeindeversammlung 
findet statt am: Mittwoch, 10. Juni 2026.
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Immer gut informiert – 
direkt aufs Handy

Bieli Bestattungen
Ein Familienunternehmen
seit 1886

Wir sind 24 Stunden für Sie da.
Tel. 061 481 11 59
www.bieli-bestattungen.ch

Allschwil – Basel – Birsfelden – Muttenz – Pratteln – Liestal

Pfarreisekretariat geschlossen
Am Freitag, 1 Mai 2026 (Tag der Arbeit) 
und am Donnerstag/Freitag, 14./15. Mai 
2026 (Christi Himmelfahrt) bleibt das Pfar-
reisekretariat geschlossen.


